
V. Lösungsvorschläge

Um eine bürgerferne Einrichtung zu einer 
bürgernahen zu machen, die tatsächlich von 
jedermann in Anspruch genommen wird, 
käme es zunächst einmal darauf an, den Pres-
serat, seine Wirkungsgrenzen und Chancen, 
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 
Denn wenn sich jedermann über Verstöße ge-
gen die „Publizistischen Grundsätze" be-
schweren können soll, muß er vor allem die-
se Grundsätze kennen. Es bedarf einer groß 
angelegten und länger währenden Aufklä-
rungskampagne. Vielleicht würden dann aus 
einigen Hundert Beschwerden im Jahr mehre-
re Tausend im Monat — eine Entwicklung, 
die durchaus wünschenswert wäre, denn bei 
den jetzt eingehenden Beschwerden drängt 
sich immer wieder der Eindruck auf, daß es 
sich um Zufallsprodukte handelt. An die Stelle 
der unsystematischen müßte eine systemati-
sche Beobachtung der Presse durch die Leser 
treten. Das Ziel sollte eine aufgeklärte bun- 
desdeutsche Leserschaft sein, die für Verstöße 
der Redaktionen gegen die „Publizistischen 
Grundsätze" sensibilisiert ist. Dies hat, um 
Einwänden oder bösen Mißverständnissen 
gleich vorzubeugen, nichts mit einem engma-
schigen Kontrollnetz zu tun, sehr wohl aber 
mit dem Bestreben, die publizistische Moral 
der Presse zu verbessern.

Die neue, dann vielleicht zu erwartende Be-
schwerdeflut würde natürlich den Presserat 
in seiner augenblicklichen Struktur gründlich 
verändern, und dies wäre auch gar nicht 
schlimm. Statt eines Presserates und eines 
Beschwerdeausschusses sollte es eli Presserä-
te und elf Beschwerdeausschüsse geben, also 
für jedes Land einen. Diese Regionalisierung 
drängt sich nicht nur aus arbeitsökonomi-
schen Gründen auf. Zu bedenken ist auch, 
daß die regionalen Räte vor Ort sehr viel 
besser über die regionalen Probleme infor-
miert sind. Sie könnten zudem schneller zu-
sammenkommen; ihre Entscheidungen wären 
mithin aktueller als die des Deutschen Pres-
serates. Die Berufung der Mitglieder dieser 
Gremien könnte übrigens analog der gegen-
wärtigen Prozedur erfolgen: An die Stelle 
der Bundesorganisationen der Presseverbände 
würden dann die Landesorganisationen als 
Wahl- und Berufungsinstanzen treten.

Bleibt als Fazit: Der Deutsche Presserat hat 
sich in den ersten Jahren seiner Existenz be-

währt als eine Institution zur Abwehr von 
staatlichen Versuchen zur Einschränkung der 
Pressefreiheit36 ). Er ist auf Grund seiner 
Struktur unfähig, zur Lösung medienpoliti-
scher Probleme beizutragen, und sollte dieses 
Feld ganz zugunsten seiner Trägerverbände 
räumen. Notwendig ist er als eine Instanz, 
die über die Beachtung der „Publizistischen 
Grundsätze" wacht. Sie bedürfen allerdings 
einer gründlichen Durchforstung, weil sie 
viele Maximen enthalten, die nicht mehr 
wirklichkeitsnah genug sind. Der reformierte 
und gestraffte Pressekodex aber sollte Ge-
meingut aller Bürger werden. Dies setzt groß-
zügige Öffentlichkeitsarbeit voraus, die mög-
licherweise zur Folge hätte, daß der Presserat 
mit Beschwerden überschwemmt würde — 
eine Entwicklung, die mit einer Regionalisie-
rung des Rates beantwortet werden sollte.

36) Auch Fischer, Breuer und Wolter betonen in 
ihrer Untersuchung der Presseräte der Welt, daß 
der Deutsche Presserat zunächst „weniger Instanz 
oder Organ der Selbstkontrolle der Presse als 
vielmehr Interessenvertreter von Verlegern und 
Journalisten war", in: Heinz-Dietrich Fischer, 
Klaus Detlef R. Breuer und Hans-Wolfgang Wol-
ter, Die Presseräte der Welt. Struktur, Finanzbasis 
und Spruchpraxis von Medien-Selbstkontrollein- 
richtungen im internationalen Vergleich, Zeitungs- 
Verlag und Zeitschriften-Verlag, Bonn- Bad Go-
desberg 1976, S. 140.

Wer soll, so wird mit Recht gefragt, das alles 
bezahlen? Zur Zeit wird der Beschwerdeaus-
schuß aus Etatmitteln des Bundestages finan-
ziert, der Presserat selbst durch Beiträge der 
Trägerverbände. Diese Finanzierung ließe 
sich durchaus auf Länderbasis umstellen. In 
Novellen zu den Landespressegesetzen könn-
te dann sowohl die Subventionierung regio-
naler Räte wie die Verpflichtung zum Ab-
druck von Rügen geregelt werden.
Staatliche Mittel müssen nicht zur Abhängig-
keit von politischen Mehrheiten und Instan-
zen führen; daß dies auf juristisch saubere 
Weise gesichert werden kann, beweist das 
1976 von allen Fraktionen des Deutschen 
Bundestages beschlossene Gesetz zur Ge-
währleistung der Unabhängigkeit des vom 
Deutschen Presserat eingesetzten Beschwer-
deausschusses", das allein dem Bundesrech-
nungshof ein Recht zur Prüfung der Verwen-
dung der Zuschüsse (1976: 80 000 DM) ein-
räumt
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Die Diskriminierung von Frauen in der Werbung

An der Werbung scheiden sich in den west-
lichen Industrienationen, besonders seit der 
Studentenrevolte Ende der 60er Jahre, die 
Geister. Die einen verteidigen sie als Grund-
recht im Range unseres Artikels 5 Grund-
gesetz, die anderen verdammen sie als ver-
längerten Arm der Wirtschaft, an deren Ab-
satzstrategien sie kein gutes Haar lassen. 
Unbestritten und unbestreitbar ist Werbung 
Kommunikation und Information, aber die Be-
griffe sind schillernd: Bei der Kommunika-
tion können die Interessen der beiden mit-
einander kommunizierenden Partner höchst 
unterschiedliches Gewicht haben, und auch 
die Information findet sich halt mal mehr, mal 
weniger. Ohne allen Zweifel kann Werbung 
eine Kommunikation sein, die die Interessen 
beider Partner berücksichtigt und in einen 
gerechten Ausgleich bringt, und sie kann auch 
über wichtige technische Entwicklungen, über 
Produkteigenschaften, über Marktzusammen-
hänge und sogar über vom Wirtschaftlichen 
weit entfernte Inhalte objektiv informieren; 
sie kann aber auch das genaue Gegenteil tun. 
In jedem Fall bricht die Werbung nicht über 
uns herein wie Gottes Segen oder ein Gewit-
ter, sondern sie wird von Menschen gemacht 
und ist in Zeit und Gesellschaft verwurzelt. 
Insofern stellt sich nie nur die Frage nach 
dem, wäs die Werbung kann, sondern immer 
auch die Frage nach dem, was denn die Wer-
bung soll.
In unserer Gesellschaft spielt sich die Wirt-
schaftswerbung nicht nur im verfassungsmäßig 
geschützten Raum des Artikels 5 Absatz 1 ab, 
sondern eine Reihe von Einzelgesetzen legt 
fest, welche Grenzen in speziellen Fällen zu 
beachten sind. So darf bei uns an Straßen 
und Autobahnen nicht geworben werden, und 
über den Rundfunk ist das Ausstrahlen jenes 
allbekannten Tatü-ta-ta zu Werbezwecken 
verboten, weil durch beides die Verkehrs-
sicherheit gefährdet werden könnte. Gesund-
heitsbezogene Werbung für Lebensmittel ist 
nicht erlaubt, ebensowenig eine Alkoholwer-
bung, die speziell auf Jugendliche abgestellt 
ist. Für Tabakerzeugnisse darf in den elek-
tronischen Medien nicht geworben werden, 
und verschiedene Generalklauseln im Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb legen den 
Rahmen für die nicht erlaubte täuschende 

oder irreführende Werbung fest. Man wird 
also keineswegs sagen können, daß die Wer-
bung sich voll im Schutze des Artikels 5 Ab-
satz 1 in unserer Gesellschaft abspielt. Die 
Konfliktbereiche sind deutlich abgegrenzt. 
Gesundheit, Sicherheit, Schutz vor Täuschung 
haben Vorrang vor dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung. Dies wird auch von der Wer-
bewirtschaft selbst nicht bestritten.
Nun gibt es gesellschaftliche Bereiche, in de-
nen der Staat und seine Träger sich auf viel-
fältige Weise bemühen, Verhaltensweisen in 
der Gesellschaft zu ändern und Vorurteile ab-
zubauen. Ich nenne das unkritische, häufig 
unvernünftige Konsumverhalten von Kindern, 
alten Menschen und sozial benachteiligten 
Gruppen in der Gesellschaft. Hier werden in 
vielfältiger Weise staatliche Mittel aufge-
wandt, um mehr Information und mehr Schutz 
für diese gesellschaftlichen Gruppen gegen-
über den Verkaufsstrategien der anbietenden 
Wirtschaft zu erreichen. Zu den staatlichen 
Bemühungen steht das Bestreben der Wer-
bung im Widerspruch, gerade Kinder, alte 
Menschen, durch Schulbildung und Berufssta-
tus wenig begünstigte Gruppen unserer Ge-
sellschaft gezielt anzusprechen und zu Kon-
sumentscheidungen am Markt zu veranlas-
sen, die vor allen Dingen dem Anbieter nüt-
zen. — Dieser Zusammenhang hat in der Ver-
gangenheit zu harten Kontroversen geführt: 
Wer darf denn nun eigentlich von sich be-
haupten, die „eigentlichen Bedürfnisse der 
Menschen" zu kennen — die Werbewirtschaft 
oder die Verbraucherpolitik? So interessant 
diese Frage sein mag, sie soll hier nicht wei-
terverfolgt werden.
Ein anderer Komplex verdient unser gezieltes 
Interesse. In der Gesellschaft werden seit den 
50er Jahren neue Entwicklungen festgestellt; 
mehr als ein Drittel aller Arbeitnehmer ist 
weiblich, von diesen der größte Teil verhei-
ratet, und viele haben Kinder. Neue Gesetzes-
formulierungen stellen sich auf die veränderte 
gesellschaftliche Wirklichkeit ein. Ich nenne 
nur das Ehe- und Familienrecht und den § 1356 
BGB. Die Bemühungen des Gesetzgebers zie-
len auf einen Abbau der Geschlechterrollen- 
Stereotype und auf das Einüben partnerschaft-
licher Verhaltensweisen ab. Soweit staatliche 
Verantwortlichkeit gegeben ist, wird viel



Mühe und Geld aufgewandt, um Schluß zu 
machen mit der unseligen „Doppelbelastung 
der Frau", d. h. man will mit allen Kräften den 
Frauen und Mädchen einerseits eine attrakti-
vere Berufstätigkeit ermöglichen und ihnen 
andererseits ihre Familienpflichten erleich-
tern.
Setzt man zu diesen Anstrengungen, an denen 
Frauenverbände, Parteien, Gewerkschaften, 
Kirchen, Medien ihren Anteil haben, das Bild 
der Frau in der Werbung in Beziehung, so ist 
zu erkennen, daß sich an letzterem kaum 
etwas geändert hat: Die Frau in der Werbung 
wird weiterhin auf die gängigen Stereotype — 
Kinder, Küche, Gattenbetreuung — festgelegt, 
die die übrige Gesellschaft durch ihre viel-
fältigen Anstrengungen überwinden will. In 
mancher Weise wirkt die Werbung diskrimi-
nierend, weil sie herausstellt, daß Männer und 
Frauen nicht denselben Wert haben oder nicht 
dieselben Rechte genießen. Diesem Zusam-
menhang lohnt es genauer nachzugehen.

Die Darstellung von Frauen in der Werbung 
muß sich messen lassen an drei Grundgesetz-
artikeln: Artikel 1 , der besagt, „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar", Artikel 5 
Absatz 2, der das Recht auf freie Meinungs-
äußerung beschränkt durch die „Vorschriften 
der allgemeinen Gesetze", die „gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend“ und 
das „Recht der persönlichen Ehre"; dazu 
kommt Artikel 3, der die Gleichberechtigung 
der Geschlechter festlegt. Die einschlägigen 
Werbegesetze stellen zwar eindeutige Zu-
sammenhänge zu diesen drei Grundgesetz-
artikeln nicht ausdrücklich her, und auch die 
Rechtsprechung ist in dieser Hinsicht noch 
nicht sehr weit entwickelt, aber es steht ge-
wiß außer Frage, daß das Recht auf freie 
Berufsausübung in der Werbung einen niedri-
geren Rang einnimmt als Menschenwürde und 
Gleichberechtigung in den entsprechenden 
Verfassungsartikeln.

Geschlechterdiskriminierung und Menschenwürde

über das, was die Geschlechter diskriminiert 
in der Werbung, gehen die Meinungen weit 
auseinander; mancher vertritt sogar die An-
sicht, dergleichen gäbe es gar nicht. Als 
Mehrheitsmeinung wird man aber wohl fest-
halten können, daß man unter Geschlech-
terdiskriminierung vor allem die diskri-
minierende Darstellung von Frauen in der 
Werbung versteht; denn Diskriminierungen 
des männlichen Geschlechtes kommen kaum 
vor. Diesen Zusammenhang bestätigen jeden-
falls Erfahrungen, die der schwedische Konsu- 
menten-Ombudsman seit 1971 gesammelt hat. 
Er hat seit dieser Zeit viele Beschwerden über 
Werbemaßnahmen erhalten, die an der Diskri-
minierung von Rassen, von Menschen fremd-
ländischer Herkunft oder auch eine Diskrimi-
nierung der Geschlechter zum Inhalt hatten. 
Die meisten Klagen kamen von Frauen. Der 
Ombudsman hat deshalb 1974 eine Konferenz 
aller großen Frauenorganisationen einberufen 
und als Ergebnis dieser Konferenz eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, die in ihrem Bericht 
1975 dargestellt hat, wie es mit der Geschlech-
terdiskriminierun

1
g in Schwedens Werbung 

bestellt ist ).

1) Die schwedische Regierung ernannte 1972 eine 
Kommission, die sich um die Gleichberechtigung 
der Frauen kümmern sollte. 1974 legte sie dem 

Die Schweden gründeten ihre Kritik an der 
Darstellung von Frauen in der Werbung vor 
allem darauf, daß die Mehrzahl der Werbe-
maßnahmen den Anstrengungen der Regie-
rung und der Gesellschaft, die auf eine Ver-
haltensänderung zwischen den Geschlechtern 
abzielen, zuwiderläuft. Diesen Zusammen-
hang haben jedenfalls auch wissenschaftliche 
Untersuchungen, die in Schweden gemacht 
wurden, bestätigt.

Zieht man an dieser Stelle eine Parallele zur 
Situation in der Bundesrepublik, so ist ge-
wiß die diffuse Kritik an der Art und Weise, 
wie Frauen zu Werbezwecken eingesetzt wer-
den, in der Bundesrepublik nicht schwächer 
als in Schweden. Es fehlt aber bisher der 
„Kanal", in den diese Kritik einmünden 
könnte, um vielleicht zu konstruktiven Lösun-
gen aus dem oftmals beklagten Dilemma zu 
finden.

Ganz offenkundig ist die Empfindlichkeit ge-
genüber der Geschlechterdiskriminierung in

Reichstag ihren Bericht vor. 1976 wurde von der 
schwedischen Regierung ein Parlamentsausschuß 
ernannt, der sich über die Wünschbarkeit und die 
mögliche Einführung einer speziellen Gesetzgebung 
gegen Geschlechterdiskriminierung äußern sollte; 
das Ergebnis wurde 1977 veröffentlicht. 



der Werbung je nach Geschlecht des Wahr- 
nehmenden höchst unterschiedlich. Männer 
empfinden Blickfangwerbung durch Frauen-
darstellungen selten als diskriminierend oder 
verletzend im Hinblick auf die Menschen-
würde. Sie halten die Darbietung hübscher 
Frauen zu Werbezwecken gewissermaßen für 
„naturgegeben" und denken sich nichts da-
bei; die Unkritischen unter den Frauen fol-
gen den Männern übrigens in dieser Betrach-
tungsweise. Klagen gegen Geschlechterdis- 
kriminierung sind gleichwohl in Schweden 
meist von Frauen ausgegangen, und das 
Thema der Sex-Diskriminierung wurde auch 
von Seiten der schwedischen Frauenorga-
nisationen und innerhalb der Vereinten Na-
tionen ebenso durch Frauen aufgegriffen. Bei 
uns würde sich dies sicher nicht anders ab-
spielen.
Wie steht es nun mit der Menschenwürde, 
was die Darstellung von Frauen in Anzeigen 
angeht? Hierzu einige Beispiele:

1. Beispiel:
Im Hintergrund steht ein Computer, davor 
eine oben völlig nackte, unten herum mit 
einem schuppenartigen, aber durchsichtigen 
Umhang bekleidete Frau-, ihr Kopf ist exo-
tisch umhüllt, die Arme sind maniriert ge-
spreizt. Slogan: „Im Vordergrund steht die 
Software" — die Anzeige wirbt für Daten-
verarbeitungsgeräte.

2. Beispiel:
Schräg von links hinten nach rechts vorn im 
Bild eine braune Badewanne, auf der rechten 
hinteren Ecke eine Farbige im blauen Bade-
mantel, Busen und Unterleib äußerst knapp 
verhüllt. Slogan: „Männer lieben den Reiz der 
farbigen Note" — das Ganze ist eine An-
zeige für Badewannen.

3. Beispiel:
Die gesamte Zeitschriftenreihe wird von einer 
Badewanne eingenommen, in der sich male-
risch im blauen Wasser eine nackte Frau 
räkelt, eine Brustwarze schaut kokett heraus. 
Kleine Plastiksegelschiffchen schwimmen in 
der Wanne, „Mast- und Schotbruch" lautet 
der fettgedruckte Slogan. — Die Anzeige er-
scheint im Auftrag des „Arbeitskreises Pres-
semarktanzeige im Verband deutscher Zeit-
schriftenverleger e. V." in einer Werbefach-
zeitschrift und soll „allen Produktionern und 
deren Auftraggebern“ nahelegen, keine über-
triebenen Korrekturanforderungen an den far-
bigen Zeitschriftentiefdruck zu stellen.

4. Beispiel:
Die rechte Bildhälfte wird von einem von hin-
ten gesehenen Porsche ausgefüllt. Seine linke 
Tür ist geöffnet, in ihr steht eine hellgeklei-
dete rassige Frau, deren Busen und Po sich in 
üppigen Rundungen abzeichnen. „Jede Kurve 
ein Genuß ...“ Ansonsten nur noch die Unter-
schrift „Porsche".

5. Beispiel:
Die oberen drei Viertel der Zeitschriftenseite 
werden von einer nackten Frau in der Gischt 
einer Welle eingenommen. Der Busen schaut 
heraus, das rechte Knie gleichfalls, der Kopf 
ist verzückt nach oben gereckt, der Mund 
leicht geöffnet, die Augen sind geschlossen, 
über Bauch und Schoß schäumt die Gischt. 
Bildunterschrift: „Seife Atlantik ... natürlich 
stimulierend wie eine Meerwasser-Massage."

6. Beispiel:
Das Deckblatt einer Werbebroschüre namens 
„Weißblech aktuell" zeigt einen bunten Hau-
fen von Blechdosen verschiedenster Größe 
und mit den unterschiedlichsten farbigen Auf-
drucken der Hersteller. Ein niedliches Bunny 
im kirschfarbenen Satin-Badeanzug ist auf die 
appetitlichste Weise anwesend. Bildunter-
schrift: „Know-how — gewußt wie. Weiß-
blech weiß es."

Etwa ein bis zwei Beispiele pro Zeitschriften-
nummer lassen sich für diese und ähnliche 
Werbetechniken finden. Frauenbilder — vor 
allem der nackte, halbnackte oder besonders 
„sexy" umhüllte Frauenkörper — werden 
werbend eingesetzt, und zwar überwiegend 
nicht für Gegenstände, die (wie Seife, Parfum, 
Deodorants o. ä.) besonders von Frauen ver-
wandt werden, sondern um Fernseher, Feuer-
zeuge, Autos, Waschbecken, Toilettenpapier, 
Urlaubsreisen, Autoreifen, und vieles andere 
mehr anzupreisen. Es handelt sich um reine 
Blickfangwerbung, die vor allem an Perso-
nen männlichen Geschlechtes gerichtet ist und 
mit weiblichen Personen wirbt.

Diese Art von Werbung ist in Schweden, wie 
man lesen kann, Gegenstand kritischer Dis-
kussionen in der Öffentlichkeit; wir sollten 
diese Diskussion auch bei uns führen. Daß 
die Würde des weiblichen Geschlechtes durch 
solche Werbung beeinträchtigt sein konnte, 
wurde erstmals durch den Prozeß mehrerer 
Frauen gegen den „stern“ in die öffentliche 
Diskussion eingeführt. Ich halte den Inhalt der 
Klage für berechtigt, auch wenn unsere Ge-



setze auf dergleichen Vorwürfe noch nicht 
eingerichtet sind.
Der Zusammenhang wird dann besonders klar, 
wenn man sich anstelle der auf die geschil-
derte Weise „benutzten" Frauen Männer vor-
stellt. Dann geht nämlich der diskriminierende 
und mitunter entwürdigende, geschmacklose 
Tenor der Darstellungen deutlicher aus der 
Beschreibung hervor. Ein mit Feuerzeugen be-
hängter nackter männlicher Oberkörper zur 
Werbung mit Bic-Feuerzeugen, ein aus einer 
Fernsehmattscheibe grinsender nackter Mann 
zur Werbung von Sony-Fernsehapparaten, ein 
auf einen Sportwagenkühler hingestreckter 
nackter Mann zur Werbung von Pirelli-Auto-
reifen — undenkbar! Wieso eigentlich empö-
ren sich nur so wenige Menschen, wenn diese 
Art Werbung mit Frauen nach wie vor betrie-
ben wird?
Der Deutsche Werberat, ein Selbsthilfegremi-
um der Werbewirtschaft, findet an derlei 
Blickfangwerbung nichts Anstößiges. Er weist 
meine Beschwerde gegen die Anzeige im Bei-
spiel 2 als unbegründet zurück. Zwei Argu-
mente werden angeführt: erstens verbiete die 
Werbegesetzgebung dergleichen nicht, die 
Frau sei ja auch nicht nackt, und im übrigen 
könne der Werberat sich nicht auf Ge-
schmacksurteile einlassen; zweitens wende 
die Bundesregierung selbst ähnliche Werbe-
techniken an, und deshalb müsse man sie 
doch wohl billigen.
Hier ist ein Hinweis angebracht. Immer wie-
der behauptet die Werbewirtschaft, Anzeigen, 
die Mißvergnügen hervorrufen, wären letzt-
lich erfolglos und mithin für das Produkt 
schädlich; dies führe auf die Dauer zu einer 
Selbstreinigung der Werbung. Das mag zwar 
im Einzelfall zutreffen, generell aber werden 
Anzeigen dieser Art dadurch nicht verhin-
dert. Außerdem hebt Erfolglosigkeit die dis-
kriminierende Tendenz ja nicht auf; deshalb 
verfängt dieses Argument nicht. Es kann auch 
außer Betracht bleiben, ob etwa staatliche Or-
ganisationen oder Parteien sich ähnlicher Ver-

stöße schuldig machen wie die private Werbe-
wirtschaft. Dies ist ohne Zweifel der Fall, 
ändert aber nichts am Prinzip: Jede Blickfang-
werbung — ganz gleich, wer sie einsetzt — 
muß daran gemessen werden, ob sie mit dem 
Gebot, die Menschenwürde nicht zu verletzen, 
übereinstimmt. Ich selbst sehe es durchaus 
kritisch, wenn auch die Verbraucherzeitschrift 
„Test“ sich den gängigen Klischees nicht ent-
zieht und einen im übrigen sachlich gehal-
tenen Bericht über FKK in Rhodos mit nack-
ten Pin-Up-Mädchen ziert, oder wenn nun 
mehr und mehr kesse Blondinen von den 
Plakatwänden herunter lächeln und uns zu 
überzeugen versuchen, daß man doch die Par-
tei XY sympathisch finden möge.
Nun lassen sich gewiß gegenüber zehn Frauen, 
die sich durch solche Werbung diskriminiert 
fühlen, hundert finden, die sie überhaupt nicht 
stört. Auch dieses Argument möchte ich nicht 
gelten lassen: Das ist ja gerade das Schlim-
me, daß wir Frauen so erzogen werden, als ob 
wir uns Tag und Nacht einem grenzenlosen 
Schönheitswettbewerb unterziehen müßten. 
Diese Art von Erziehung muß sich ändern, und 
die Werbung muß dazu ihren Beitrag leisten.

Man wird möglicherweise auch gegenüber 
hundert Männern, die solche Art Werbung 
als nicht weiter störend empfinden und sie 
nicht ernst nehmen, möglicherweise gleich-
falls nur zehn finden, die weibliche Empfind-
lichkeiten an diesem Punkt für schonenswert 
und schutzbedürftig halten. Aber diese mög-
lichen Zahlenverhältnisse können nicht als 
Argument gelten. Die Menschenwürde zu ach-
ten und zu schützen, ist gerade dann ein Ge-
bot, wenn Minoritäten betroffen sind. Zwar 
sind Frauen in unserer Gesellschaft die Mehr-
heit und nicht die Minderheit. Aber da sie an 
der gesellschaftlichen Macht nur minoritär 
beteiligt sind, ist der Struktur nach die Diskri-
minierung von Frauen in unserer Gesellschaft 
ein Minoritätenproblem — mit allen perver-
tierenden Folgen für die Selbst- und Fremd-
einschätzung, die damit einhergehen.

Geschlechterdiskriminierung und Gleichberechtigung

Außer gegen Artikel 1 und 5 des Grundgeset-
zes, zu denen sich die Werbung unter dem 
Aspekt der Menschenwürde häufig in Wider-
spruch befindet, wird häufig gegen Artikel 3 
des Grundgesetzes, der besagt, daß Männer 
und Frauen gleichberechtigt sind, in zahl-

reichen Anzeigen, aber auch in Rundfunk- und 
Fernsehspots verstoßen. Nach wie vor gibt es 
zahlreiche Benachteiligungen von Frauen in 
der Gesellschaft; seien es ihre beruflichen Ent-
faltungsmöglichkeiten oder ihre besonderen 
Belastungen durch Hausfrauen- oder Erzieher-



tätigkeit, wenn sie als berufstätige Frauen 
eine Familie haben. Der Gesetzgeber ist be-
müht, solche Benachteiligungen abzubauen. 
Auch über die Bundesanstalt für Arbeit, über 
die Tarifpartner und über zahllose Verbände 
werden Programme ins Leben gerufen, die die 
berufliche und familiäre Situation der Frauen 
verbessern sollen. Alle Anstrengungen laufen 
in dieselbe Richtung.

Zur Stabilisierung von Rollenbildern, die der 
faktischen gesellschaftlichen Gleichberechti-
gung von Frauen entgegenstehen, trägt aber 
immer wieder die Werbung bei, und gerade 
für sie gibt es keine gesetzlichen Beschrän-
kungen in dem angesprochenen Sinn. Um die 
Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den die 
Verfassung stellt, und jenen Tendenzen, die 
diesem Anspruch der Werbung zuwiderlaufen, 
deutlich zu machen, seien einige Beispiele 
angefügt:

1. Beispiel:
Ein Faltprospekt der Firma „Esquire" bringt 
Lederwaren dieser Firma ausschließlich in Be-
ziehung zu Männern. Selbst der Aktenkoffer 
und die etwas geräumigere Tasche, die neben 
Arbeitsunterlagen auch Wäsche zum Wech-
seln und das Nachtzeug aufnimmt, sind augen-
scheinlich nur für Männer gedacht. Als ob es 
Frauen in Positionen, wo man dergleichen 
braucht, überhaupt nicht gäbe! „Man hat’s", 
wird im Text betont; „Frau kriegt's nicht", 
könnte man hinzufügen.
Ähnlich argumentiert eine Anzeige für Luxus-
feuerzeuge: „Für Männer, die gewohnt sind, 
aufs Knöpfchen zu drücken“. Vergleichbar 
auch eine Anzeige des „Kuratoriums gutes 
Sehen", die doppelseitig die verschiedensten 
„Macher" im attraktiven mittleren Alter an 
Konferenztischen und in Flugzeugkabinen dar-
stellt, erfolgsgewohnt, emporgekommen. Die 
einzige Frau, schön trotz Brille, nimmt am ker- 
zen- und blumengeschmückten Diner offenbar 
nach Abschluß der Geschäfte zur Zierde auch 
teil.

So ist sie halt, die Rollenverteilung in den 
„oberen Etagen". Die, die dazu gehören, fin-
den sich in der Werbung wieder, und die 
anderen in den „unteren Etagen" wissen je-
denfalls, wonach sie zu streben zu haben.

2. Beispiel:
»Eines ist Gewißheit — es ist Platin", so lau-
tet der stereotyp wiederkehrende Slogan der 
Platin-Gilde in ihren Anzeigen. Diese ähneln 

sich in einem entscheidenden Punkt: Sie schil-
dern eine überspannte Luxus-Jet-Welt, in 
der die Frauen als Luxusweibchen dekorativ 
mit Schmuck ausstaffiert werden und dadurch 
selbst zum Schmuckstück zu werden scheinen.
Ähnliches gibt es auch für Diamanten: „Mein 
Mann sagt, ich sei der angenehmste Teil sei-
ner Karriere, und dieses Dankeschön hätte 
ich verdient." Das Dankeschön ist dann ein 
Solitär. „Meine Karriere ist unsere Karriere", 
sagt er, der Großzügige, aus ihrem Mund in 
einer anderen Anzeige dieses Juwelier-Ver-
bandes. Und schön lächelt das Schmuckstück 
Frau dazu in die Kamera.

3. Beispiel:
In einer Werbefachzeitschrift findet sich eine 
Werbeanzeige mit folgendem Text: „Die In-
sel der Frauen. Auf diese Insel flüchten sich 
Woche für Woche Millionen Frauen: Neue 
Post und das Neue Blatt. Männer brauchen 
anderes. Frauen brauchen das, um wieder ins 
innere Gleichgewicht zu kommen ..Eine 
andere Anzeige desselben Auftraggebers in 
demselben Medium lautet in Auszügen: „Ein-
mal keine Nachrichten . . . Einen Tag lang dem 
Trommelfeuer der Medien entronnen ... Män-
ner werden's nie verstehen. Heile Welt? — 
Ist das nicht genau das richtige Umfeld für 
Ihre Werbung? .. . Die Welt, in der die Frauen 
sich wohl fühlen!" — Noch ein 3. Zitat aus 
dieser Reihe: „ .Freiheit für Frauen?' Das ganze 
Gerede der Emanzen um die .Befreiung der 
Frau' kann ihr nicht helfen: Sie ist glücklich 
in einem anstrengenden Leben, das aus aus-
gefüllten langen Tagen besteht. Sie braucht 
nur dann und wann eine ruhige Stunde ganz 
für sich, eine Stunde, in der sie den Alltag 
vergessen kann. Dann liest sie eben Neue 
Post und das Neue Blatt. Das erfrischt sie, 
beruhigt erkennt sie, Fürsten oder Stars — 
keine hat es soo leicht im Leben ... Heile 
Welt. Na und? Ist Werbung nicht auch .heile 
Weit'?"
Diesen Zitaten ist wenig hinzuzufügen. So 
also werden Frauen eingeschätzt: Man ser-
viere die heile Welt des schönen Scheins, 
garniere mit Klatsch und Tratsch, sprühe den 
Lack verführerischer Werbung darüber, fertig 
ist „die glückliche Welt für Millionen Frauen". 
Männer werden's nie verstehen. Warum soll-
ten sie auch?

4. Beispiel:
„Auf meiner Terrasse sieht jeder gleich, ob 
die Fenster schön glänzen . .. Meine Fenster 
glänzen doch wirklich wie ein Spiegel!" In 



einer anderen Anzeige der Firma heißt es: 
„Dieser seidige Glanz macht mir als Haus-
frau alle Ehre ..." In diesen Texten wird der 
Haushalt gewissermaßen als Besitztum der 
Hausfrau betrachtet — und als die Sphäre, aus 
der sie ihr Selbstbewußtsein zieht: Mein Haus-
halt! Dabei handelt es sich in Wahrheit um 
den Lebensraum einer ganzen Familie, wie 
beschaffen sie immer sei, und die Gestaltung 
dieses Lebensraumes ist allen Familienmitglie-
dern als Aufgabe gestellt; so jedenfalls sieht 
es das Bürgerliche Gesetzbuch inzwischen vor. 
Wenn es nach den Werbesprüchen geht, dann 
ist Hausarbeit außerdem das Leichteste von 
der Welt. Ältere Hausfrauen, denen das Sich- 
Bücken oder das Tragen schwerer Wäsche-
körbe Mühe macht, kommen ohnehin nicht 
vor, und es scheint — jedenfalls wenn man 
der Werbung folgt — für das Selbstgefühl 
vieler Hausfrauen entscheidend zu sein, daß 
es wirklich überall blitzt und blinkt; sonst 
zählen die Frauen offenbar nicht auf dieser 
Erde.

Ich erinnere mich immer wieder an ein Semi-
nar, das ich vor Jahren mit älteren Gewerk-
schaftlerinnen aus Niederbayern dürchführte. 
Ich hatte eine Anzahl von Waschmittelrekla-
men mitgebracht und wollte «die Frauen in 
Gruppenarbeit dazu anleiten, die Texte und 
die bildliche Darstellung dieser Anzeigen zu 
ihrer Situation als Hausfrau in Beziehung zu 
bringen. Als Ergebnis ihres Nachdenkens soll-
ten sie selbst einen Reklametext für Wasch-
pulver formulieren. Das mißlang gründlich. 
Den Frauen fehlte jegliches Bewußtsein da-
für, wie sich ihre eigene schwierige Situa-
tion — nicht mehr jung, Arbeiterin, geringer 
Verdienst, keine Unterstützung bei den Haus-
arbeiten von ihren Ehemännern oder Söhnen, 
starke körperliche Beanspruchung durch die 
Hausarbeit — von den dargestellten Bildern 
und Reklametexten unterschied.

Von den mitgebrachten Bildern lächelten näm-
lich nur hübsche Dreißigjährige, denen offen-
bar nichts mehr Spaß machte, als das Waschen 
mit XY: Heile Welt, so perfekt, daß die Rea-
lität auch im Bewußtsein der Betroffenen 
vollkommen dahinter verschwand. Schafft 
•dies vielleicht das Bedürfnis nach einer „In-
sel der Frauen"?

Die vielen geschilderten Anzeigenkomplexe 
machen deutlich, wie zahlreich die Darstel-
lungen auf dem deutschen Markt sind, die 

gegen di Gleichwertigkeit der Geschlechter 
in sozialer, ökonomischer und kultureller Hin-
sicht verstoßen. Wenn man in die Betrachtung 
die Rundfunk- und Fernseh-Spots mit einbe-
ziehen würde, ließen sich die Beispiele häu-
fen. Diskriminiert werden hier übrigens nicht 
nur Frauen gegenüber Männern, sondern es 
werden auch ältere, kranke, häßliche Frauen 
gegenüber den jungen herabgewürdigt.

Das traditionelle Rollengefälle zwischen Män-
nern und Frauen wird durch die Werbung 
festgeschrieben; denn Werbung erkennt 
Frauen und Männern bestimmte Eigenschaf-
ten und Verhaltensweisen zu, und daraus 
ergibt sich zwangsläufig in vielen Fällen 
jenes Klischee, das es den Frauen so er-
schwert, gleichrangig mit den Männern ihren 
Platz in der Gesellschaft einzunehmen.

Geradezu zynisch mutet unter diesem Aspekt 
eine Seite aus der Zeitschrift „Brigitte" an, 
wo auf der rechten Seite unter der Rubrik 
„Gleichberechtigung" Leserinnen Beiträge zum 
Thema Frauendiskriminierung in der Gesell-
schaft veröffentlichen; auf der linken Zeit-
schriftenseite steht eine Anzeige für „Baby- 
Bruder-Schmuserle, die Badepuppe von Mat-
tel, Liebling aller Puppenmuttis". Von Mattel 
stammt auch die Barbie-Supersize, 45 cm lang 
und pin-up-mäßig entwickelt, mit einer Film- 
schauspielerinnen-Garderobe und viel talmi- 
haftem Schmuck, den auch die Puppenmuttis 
tragen können. Damit sich auch in den näch-
sten Generationen nichts ändert...

Um mich nicht Mißverständnissen auszuset-
zen: Ganz gewiß wollen nicht alle Frauen 
in berufliche Positionen rücken, die tradi-
tionell von Männern eingenommen werden 
und in denen man Modellbrillen und Diplo-
matenköfferchen trägt. Aber nicht nur für 
diejenigen, die dies möchten, sondern auch 
für die, die auf halbem Wege stehenbleiben 
oder überhaupt nicht außerhalb des eigenen 
Haushaltes berufstätig sind, ist eine Darstel-
lung von weiblichen Eigenschaften, wie sie 
aus der Werbeanzeige für Neue Post und 
das Neue Blatt spricht, eine deutliche Dis-
kriminierung. Gleiches trifft auf alle „Luxus-
weibchen-Anzeigen" zu.

Zwei Beobachtungen sind in diesem Zusam-
menhang noch besonders interessant. Wenn 
man sich die Werbung in Werbefachzeit-
schriften anschaut, also jene Werbung, die 



sich an professionelle Werber — d. h. über-
wiegend Männer — wendet, hat man den 
Eindruck, daß hier mit diskriminierenden Aus-
sagen wesentlich unbedenklicher umgegangen 
wird als in den Publikumszeitschriften. Lie-
gen die Gründe darin, daß in den Fachzeit-
schriften die überwiegend männliche Werbe-
welt angesprochen wird, oder darin, daß sich 
diese Werbung gewissermaßen „unter Aus-
schluß der Offentlichkeit" abspielt? Die zwei-
te Beobachtung: Auch unter dem Aspekt 
Gleichberechtigung unterliegt die Zeitschrift 
„Test" denselben Klischees wie Publikums-
zeitschriften: Den Infrarot-Grill stellt eine 
Hausfrau mit Schürze vor, vor dem Puppen-
herd hocken zwei kleine Mädchen, die Kos-
metikpräparate werden durch hübsche junge 
Frauen „garniert", den Heimwerker aber prä-
sentiert ein Mann.

Im November 1974 fand, veranstaltet von der 
Werbewirtschaft, ein Seminar über „die Frau 
in der Werbung" statt, bei dem der Vertreter 
einer Werbeagentur ausführte: „Mit der An-
fertigung von .besserer Werbung', das Pro-
blem der Frau in der Gesellschaft lösen zu 
wollen, scheint mir deshalb genauso unreali- 
tisch wie mit der Anfertigung von engeren 
Hosen das Problem der Dickleibigkeit anzu-
gehen. Werbung kann ihrer ganzen Anlage 
nach keine Trends setzen. Werbung kann nur 
reflektieren, und zwar nicht nur die sogenann-
te Wirklichkeit, sondern auch die Wirklich-
keit der Wünsche. Und hier wiederum nicht so • 
sehr die Wirklichkeit der Wünsche, so wie 
sie nach bestimmten Idealvorstellungen eine 
Frau heute haben sollte und müßte, sondern 
ausschließlich so, wie sie in den Vorstellungen 
der Umworbenen nun tatsächlich existieren. 
Zugegeben, die Wunschwelt des Verbrauchers 
stimmt häufig genug nicht mit der Wunsch-
welt, die sie nach Ansicht und Berechnung 
einiger Reformer haben müßte, überein. Aber 
das ist nicht die Schuld der Werbung."

Diese Ansicht ist aus der Perspektive der Wer-
bewirtschaft völlig richtig und legitim. Aller-
dings ergibt sich daraus zwangsläufig, daß 
Werbung — obgleich sie von angeblich pro-
gressiven Kreativen gemacht wird — kein 

progressives, sondern ein restauratives Ele-
ment unserer Gesellschaft ist. Sie gerät in 
Konflikt mit den übergeordneten gesellschaft-
lichen Normen, wie sie die zitierten Grund-
gesetzartikel angeben, vor allem deshalb, weil 
sie, anstelle über Waren und Dienstleistungen 
sachgerecht zu informieren, immer wieder ver-
sucht, die „Wirklichkeit der Wünsche", „wie 
sie in den Vorstellungen der Umworbenen 
nun tatsächlich existieren", wachzuhalten und 
werbend einzusetzen, während andere gesell-
schaftliche Kräfte diese Wunschwelt zugun-
sten einer in der Realität verbesserten Welt 
zurückdrängen wollen.

Unbestreitbar hat sich unsere Gesellschaft 
unter dem Anspruch der zitierten Grundge-
setzartikel gewandelt. Diese Wandlung wurde 
durch wirtschaftlichen Wohlstand und eine er-
heblich verbesserte Bildungspolitik stark be-
günstigt. So haben Menschenwürde und 
Gleichberechtigung heute einen anderen kon-
kreten Bezugsrahmen als vor 50 oder 100 
Jahren. Ich nenne in diesem Zusammenhang 
den veränderten § 1356 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches oder das Ehescheidungsrecht; ich 
könnte auch den Anteil von Mädchen unter 
den Abiturientenzahlen oder die Zahl der 
Frauen in technischen Berufen heranziehen 
oder die Folgen, die sich durch den Gebrauch 
der Pille für das sexuelle Verhalten von Män-
nern und Frauen ergeben haben. Obgleich es 
als Ausfüllung der zitierten Grundgesetzarti-
kel unter dem Gesichtspunkt Geschlechterdis- 
kriminierung keine ausdrücklichen gesetzlichen 
Vorschriften gibt, muß sich doch die Werbung 
innerhalb des gesellschaftlichen Bezugsrah-
mens, wie er durch andere Bezugsgrößen — 
beispielsweise den Frauenanteil unter den 
Beschäftigten, unter den Studenten, oder durch 
die Scheidungsquote—abgesteckt ist, bewegen. 
Sie kann — wenn sie sich selbst ernst nimmt — 
nicht ein Menschenbild weiterpflegen, das nach 
heutigem Verständnis in vielfältiger Weise 
die Menschenwürde verletzt. Und sie darf nicht 
Rollenbilder konservieren, von denen di Ge-
sellschaft sich gelöst hat oder von denen sie 
sich durch eine Fortentwicklung überkommener 
Gesetzesnormen doch allmählich zu lösen be-
ginnt.



Was ist zu tun?

Unveränderliche und allgemein gültige Kri-
terien dafür festzulegen, wann in der Wer-
bung Geschlechterdiskriminierung waltet und 
wann nicht, dürfte ein schwieriges Unterfan-
gen sein. Jede Form einer gesetzlichen Fi-
xierung zur Auflösung des Konfliktes zwi-
schen Werbeaussage und Verfassungsnorm 
kann sehr rasch an die Grenze des ebenfalls 
vom Grundgesetz garantierten Rechtes auf 
freie Meinungsäußerung geraten, und es ist 
auch nicht von der Hand zu weisen, daß sich 
auch Uberschneidungsprobleme mit der vom 
Gesetz her erlaubten Pornographie ergeben. 
Außerdem haben Gesetze noch nie begünsti-
gend auf die Kreativität gewirkt — ausge-
nommen vielleicht bei jenen Menschen, die 
unverzüglich nach Umgehungsmöglichkeiten 
suchen, d. h., man muß vielleicht befürchten, 
daß mit einer gesetzlichen Fixierung eine 
Abschnürung kreativer Ideen in der Werbung 
Hand in Hand geht, und daß sich bestimmte 
mißliebige Zustände trotzdem nicht ändern. 
Wir haben bei den einschränkenden Bestim-
mungen für die Kosmetikwerbung, bei der 
Lebensmittel- und Zigarettenwerbung nicht 
nur gute Erfahrungen gemacht. Deshalb sollte, 
ehe man zu Gesetzesnovellen schreitet, einer 
nichtgesetzlichen Regelung der Vorrang ein-
geräumt werden. Die Werbewirtschaft sollte 
selbst unter Beteiligung anderer relevanter 
Kräfte der Gesellschaft Verhaltensregeln ent-
wickeln und diese auch selbst kontrollieren, 
um die Diskriminierung von Frauen in der 
Werbung zu verhindern. Eine aktive Mitge-
staltung durch jene beim Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit neu geschaf-
fene Stelle, die die Gleichstellung von Frauen 
in unserer Gesellschaft zum Ziel hat, sollte 
dabei angestrebt werden.
Eine Vereinbarung über Blickfanganzeigen er-
scheint als vorrangig. Es müßte Übereinkunft 
erzielt werden darüber, daß Werbung immer 
dann diskriminierend und deshalb abzuleh-
nen ist, wenn sie mit Personen des einen Ge-
schlechtes wirbt, sich aber vor allem an Per-
sonen des anderen Geschlechtes richtet, und 
in der Menschen wie Sachen oder Zustände 
behandelt, also „instrumentalisiert" werden.

Als diskriminierend sollten ferner Darstel-
lungen gelten, in denen die Gleichwertigkeit 
der Geschlechter in sozialer, ökonomischer 
und kultureller Hinsicht mißachtet und in der 
das traditionelle Rollengefälle zwischen Mann 
und Frau fortgeschrieben wird.

Schließlich sollten Darstellungen als diskrimi-
nierend angesehen werden, die das weibliche 
Geschlecht mit Eigenschaften belegen, die den 
Frauen durch die gesellschaftlichen Verhält-
nisse in den vergangenen Jahrhunderten zu-
gewiesen wurden, die also mit Vorurteilen 
über die Geschlechter arbeiten; diese Art von 
Werbung wirkt nämlich mehr noch als die 
anderen beiden Kategorien den gesellschaft-
lichen Anstrengungen zur Gleichbehandlung 
der Geschlechter, wie sie beispielsweise der 
Gesetzgeber unternimmt, permanent entge-
gen.
Im Zusammenhang mit dieser anzustrebenden 
Verhaltensmaßregel der Werbewirtschaft soll-
te eine Beschwerdestelle geschaffen werden. 
Diese darf allerdings nicht so bestellt sein, 
wie der derzeitige Deutsche Werberat, der 
bei jeder Beschwerde über eine Werbemaß-
nahme, die zwar den gesetzlichen Bestim-
mungen entspricht, gleichwohl aber „anstößig" 
ist, entgegnet, was man denn wolle, der Geset-
zesrahmen sei doch nicht verletzt. Nein, die-
se Beschwerdestelle müßte das gesellschaft-
liche Spannungsverhältnis zwischen der zu-
grunde liegenden Verfassungsnorm und der 
tagtäglichen werblichen Praxis weit extensi-
ver zugunsten der Verfassungsnorm auslegen. 
Außerdem müßten dieser Beschwerdestelle 
Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen, um unliebsame Werbemaßnahmen um-
gehend abzustellen und vielleicht auch mit 
einer Buße zu belegen.
Derzeit gibt es für den von Werbung Be-
troffenen nur auf der Grundlage des Geset-
zes zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 
die Möglichkeit, seine Beschwerden durch den 
Verbraucherschutzverein in Berlin verfol-
gen zu lassen. Alle übrigen Maßnahmen gegen 
Werbung, durch die er seine Gesundheit oder 
Sicherheit gefährdet sieht oder die ihn etwa in 
seiner Menschenwürde verletzt, muß er selbst 
vor Gericht durchfechten. Die Rechtssituation 
ist in diesem Zusammenhang für das Verbrau- 
cherindiviuum höchst unbefriedigend.
Die Schweden und die Norweger helfen sich 
mit ihrem „Ombudsman". Auch wir müßten 
natürlich überlegen, ob sich langfristig eine 
Verbesserung erzielen läßt. Klagen ähnlich 
derjenigen gegen das Magazin „Stern“ oder 
Boykottaufrufe, deren Berechtigung dann al-
lerdings auch juristisch überprüft werden müß-
te, könnten gewiß einiges dazu beitragen, die 
Defizite in der Rechtssprechung und in der 
rechtlichen Grundlage aufzudecken.



Dabei sei eines zum Schluß noch einmal klar 
herausgestellt: Es kann nicht darum gehen, 
die Benachteiligung von Frauen in der Ge-
sellschaft, die unbestritten ist, allein dadurch 
überwinden zu wollen, daß man die Geschlech- 
terdiskriminierung in der Werbung abschafft. 
Die Werbung ist hinsichtlich der Benachteili-
gung von Frauen in der Gesellschaft nur einer 
unter vielen Punkten. Ohne Frage aber 
ist sie ein Kernpunkt — wegen ihrer weiten 
Verbreitung, ihrer eindringlichen Wirkung 
(besonders in den elektronischen Medien) und 
ihrer besonders restaurativen Tendenz. Wenn 
also der Gesetzgeber an vielen anderen Punk-
ten, wenn die Bildungsinhalte der Schulen 
und wenn die Arbeitsverwaltung oder die 
Arbeitgeberverbände in die Pflicht genommen 
werden, um die Benachteiligung von Frauen 
in unserer Gesellschaft abzubauen, dann darf 
die Werbung nicht ausgespart bleiben. Sollte 
die Werbewirtschaft sich zu freiwilligen Ver-
einbarungen in absehbarer Zeit nicht bereit-

finden, so darf sie sich nicht wundern, wenn 
ein weiteres Mal der Gesetzgeber tätig wird, 
um einen Anspruch der Verfassung einzulösen 
und dafür zu sorgen, daß die Artikel 1, 5 Ab-
satz 2 und Artikel 3 unseres Grundgesetzes 
auch von der Werbewirtschaft zum Maßstab 
ihres Handelns genommen werden müssen. 
Die Diskriminierung von Frauen in der Gesell-
schaft ist kein Naturgesetz, Menschenwürde 
und Gleichbehandlung von Frauen rangieren 
vor den konsumfördernden Einfällen der Her-
ren Werber.
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Rolf Seeland

Gleichberechtigung am Arbeitsplatz

Einleitung

Unter dem Stichwort „Antidiskriminierungs-
gesetz" ist die Frage nach dem besten Mittel 
zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen am Ar-
beitsplatz in jüngster Zeit wiederholt gestellt 
worden.
Es heißt im Grundgesetz: „Männer und Frau-
en sind gleichberechtigt." Im Arbeitsleben 
sind die Frauen jedoch nach wie vor erheb-
lich benachteiligt: Sie sind überwiegend in 
die unteren Lohngruppen eingestuft; je an-
spruchsvoller die Positionen, desto geringer 
der Anteil der Frauen; die Gefahr der Ar-
beitslosigkeit ist für sie größer als für Män-
ner; überdies verzichten Frauen häufig dar-
auf, ihre Rechte dem Arbeitgeber gegenüber 
wahrzunehmen; sie befürchten, daß ein 
Kampf um ihr Recht aussichtslos ist, daß sie 
ihre Lage nur noch weiter verschlechtern 
können; vor allem fürchten sie den Verlust 
des Arbeitsplatzes 1).
Bei der Gleichberechtigung der Frauen am 
Arbeitsplatz geht es also um zwei Bereiche: 
den rechtlichen und den tatsächlichen.
Im rechtlichen Bereich handelt es sich um 
die Frage, ob ein Gleichberechtigungsgesetz 
überhaupt nötig ist, weil eventuell bereits 
nach bestehender Rechtslage die Frauen mit 
den Männern gleichgestellt sind.
Im tatsächlichen Bereich geht es — über die 
grundsätzliche Rechtslage hinaus — darum, 
ob die Durchsetzung der auch den Frauen zu-
stehenden Rechte besondere Zwangsmittel er-
fordert.
Beide Bereiche sind Gegenstand einer Richtli-
nie des Rates der Europäischen Gemeinschaf-
ten. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, in 
dieser Angelegenheit gesetzgeberisch tätig zu 
werden. Der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung hat daraufhin den Entwurf ei-
nes Gesetzes vorgelegt; darin wird vom 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen am Arbeitsplatz ausge-

1) Vgl. Annemarie Renger, Gleiche Chancen für 
Frauen?, Heidelberg 1977. 

gangen, um die Gleichbehandlung auch in der 
Praxis durchzusetzen.

In der Auseinandersetzung über die Durch-
setzung der Gleichberechtigung am Arbeits-
platz orientiert man sich häufig an Maßnah-
men, die in ähnlich gelagerten Fällen in an-
deren Ländern, vor allem in den USA, ergrif-
fen werden. Deshalb soll auch die Situation 
in den USA kurz angeschnitten werden.

Es wird gelegentlich behauptet, ein Antidis-
kriminierungsgesetz, das die rechtliche
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Gleichstellung von Mann und Frau im Ar-
beitsleben behandelt, sei in der Bundesrepu-
blik überflüssig, weil es an der geltenden 
Rechtslage zugunsten der Frau nichts ändern 
könne. Der Artikel 3 des Grundgesetzes stelle 
die Gleichberechtigung zwischen Mann und 
Frau bereits her. Wenn ein an sich wün-
schenswertes zahlenmäßiges Verhältnis zwi-
schen Frauen und Männern in den einzelnen 
Arbeitsbereichen nicht vorhanden sei, so 
handele es sich hier nicht um ein rechtliches, 
sondern um ein politisches Problem. Gesell-



schaftliche Kräfte seien aufgefordert, sich 
verstärkt für die Frauen einzusetzen. Rechtli-
che Diskriminierungen seien gar nicht mehr 
vorhanden, so daß ein weiteres Gesetz auch 

nicht in der Lage sein könne, diese aufzuhe-
ben.
Ob das tatsächlich der Fall ist, soll hier un-
tersucht werden.

I. Von Weimar nach Bonn

Bereits in der Verfassung der Weimarer Re-
publik war in deren Grundrechtsteil ein 
Gleichheitssatz aufgenommen. Er bezog sich 
auf die Gleichheit aller Deutschen vor dem 
Gesetz.

Bis zum Ende der Weimarer Republik be-
stand aber Streit darüber, ob der Gleichheits-
satz nur im Hinblick auf die Verwaltung und 
die Rechtsprechung gelte oder ob sich auch 
der Gesetzgeber daran zu halten habe. Es 
ging um die Frage, ob es den Gerichten ge-
stattet sei, die vom Reichstag erlassenen Ge-
setze daraufhin zu überprüfen, ob ihr Inhalt 
gegen die Verfassung verstoße. Denn das 
Parlament sei Repräsentant des souveränen 
Volkswillens und ihm komme daher eine grö-
ßere Bedeutung zu als im konkreten Falle der 
Rechtsprechung 2). Hinzu kommt, daß die 
Verfassungssätze von Weimar von durchaus 
unterschiedlicher rechtlicher Qualität waren. 
So unterschied man zwischen Grundrechts-
sätzen, die bloße Programme oder unerzwing-
bare Zielsetzungen für den Gesetzgeber auf-
stellten, und anderen Grundrechtssätzen, die 
unmittelbar anwendbares Recht waren.

Den Streit um die Auslegung der Grund-
rechtssätze und der damit verbundenen Un-
sicherheit gibt es in dieser Form in der Bun-
desrepublik nicht mehr.

Denn nach Art. 1 Abs. 3 GG werden alle 
nachfolgenden Grundrechte, also auch der 
Gleichheitssatz, der

4

 Gleichberechtigungssatz 
und das Benachteiligungsverbot des Art. 3 
GG, zu unmittelbar geltenden Rechtsnormen 
erklärt ). Sie sind also nicht ausschließlich 
Programmsätze, politische Begriffe oder Leer-
formeln, sondern echte Rechtsnormen, die für 
die Lösung konkreter Streitigkeiten verwend-

2) Vgl. Schmidt-Bleibtreu-Klein, Kommentar zum 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
Stuttgart 1977, Art. 3, Ziff. 7.
3) Vgl. v. Mangoldt-Klein, Das Bonner Grundge-
setz, Berlin 1966, Bd. I, Art. 3 Rdnr. 3; Ingo v. 
Münch, Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, München 
1975, Art. 3, Rdnr. 72.
4) BVerfGE 3/225.

bar sind 5). Dies aber ist zumindest ein An-
haltspunkt dafür, daß ein neues Gleichstel-
lungsgesetz tatsächlich nur wiederholenden 
Charakter haben könnte und damit dann wohl 
überflüssig wäre.
Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) besagt, 
daß alle Menschen vor dem Gesetz gleich 
sind.
Spezialfälle des Gleichheitssatzes sind in den 
Absätzen 2 und 3 geregelt. Besondere Bedeu-
tung kommt ihrer Anwendung auf das recht-
liche Verhältnis von Mann und Frau zu.
Nach Art. 3 Abs. 2 GG sind Männer und 
Frauen gleichberechtigt (Gleichberechti-
gungssatz). Nach Art. 3 Abs. 3 GG darf nie-
mand wegen seines Geschlechts ... benach-
teiligt oder bevorzugt werden (Benachteili-
gungsverbot).
Offen bleibt die Frage, welche Überlegungen 
den Grundgesetzgeber veranlaßt haben könn-
ten, die in Absatz 2 und 3 enthaltenen Spe-
zialvorschriften zum allgemeinen Gleichheits-
satz überhaupt in das Grundgesetz aufzuneh-
men. Wenn der Gleichberechtigungssatz und 
das Benachteiligungsverbot ohnehin im allge-
meinen Gleichheitssatz enthalten sind, dann 
— überträgt man einmal die Gedanken zur 
Notwendigkeit eines neuen Gleichstellungs-
gesetzes — wären eigentlich auch sie über-
flüssig.

Nun wäre es sicherlich verfehlt, wenn man 
gerade im Zusammenhang mit der Verfassung 
allein formaljuristisch argumentieren würde. 
Die Verfassung ist eine politische Grundent-
scheidung. Politische Zielsetzungen waren 
die entscheidenden Gesichtspunkte der Väter 
des Grundgesetzes. Sie wollten kein kurzlebi-
ges Gesetz zur Regelung akuter Probleme 
schaffen, sondern die Basis für eine langfri-
stige politische Entwicklung auf der Grundla-
ge demokratischer Prinzipien schaffen; dazu 
gehört auch die rechtliche Gleichstellung von 
Mann und Frau.

5) BVerfGE 3/243.



Mit dem Gleichberechtigungssatz für das 
Verhältnis von Männern und Frauen sollte 
nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in 
der Familie und im gesellschaftlichen Leben 
ein Schlußpunkt unter eine geschichtliche 
Entwicklung gesetzt werden, die von jahr-
hundertelangen Diskriminierungen der Frau, 
aber auch von ihrem Kampf um rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung mit dem 
Mann zeugt6). Vor der Verabschiedung des 
Grundgesetzes gab es zahlreiche Rechtsvor-
schriften, die die Männer anders behandelten 
als die Frauen. In der Regel waren es Vor-
schriften, die der Frau eine eindeutig 
schlechtere Rechtsposition gaben als dem 
Mann.

Die Aufnahme des Gleichberechtigungssatzes 
in das Grundgesetz hätte an sich am Tage 
seines Inkrafttretens alle die Frau diskrimi-
nierenden Rechtsvorschriften ungültig wer-
den lassen müssen, weil sie gegen die Ver-
fassung verstießen. Bei der nahezu unüber-
sehbaren Zahl derartiger Vorschriften hätte 
das jedoch zu einer heillosen Verwirrung und 
damit zu einer ganz erheblichen Rechtsun-
sicherheit geführt7). Um dies zu vermei-
den, gewährte der Grundgesetzgeber dem Bun-
destag eine Übergangszeit bis zum 31. März 
1953; in dieser Zeit sollte dem Gleich-
berechtigungssatz entgegenstehendes Recht 
in verfassungsmäßiger Form abgeändert wer-
den.

Offensichtlich war diese Frist — rd. vier Jah-
re — zu kurz angesetzt. Auf dem wichtigen 
Gebiet des Ehe- und Familienrechts kam der 
Gesetzgeber seinem Auftrag erst mit dem 
Gleichberechtigungsgesetz vom 18. Juni 1957 — 
wenn auch nur in durchaus unvollständiger 
Form8) — nach ). Hieran zeigt sich, daß die 
Materie schwierig ist. Die Schwierigkeit ist 
aber wohl weniger im juristischen als im so-
ziologischen und im psychologischen Bereich 
zu sehen.

Jahrhundertelang war der Großteil der Bevöl-
kerung davon überzeugt, daß Rechtsvor-
schriften, die die Frau benachteiligten, in 
eine harmonisch gefügte Ordnung hineinpaß-
ten und dem Wesen der Frauen entsprä-

6) Vgl. v. Mangoldt-Klein, a. a. O., Art. 3, Rdnr. 5.
7) Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Hamburg 

1978, Art. 3, 2 a, b.
8) Der Stichentscheid des Vaters wurde vom Ge-
setzgeber bis zu der entgegenstehenden Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts noch für ver- 
assungskonform gehalten.

9) BGBl. 1957 I, S. 609.

chen. Solche Einstellungen konnten nicht mit 
einem Schlage durch ein Gesetz beseitigt 
werden. Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
daß von den Parlamentariern der jungen Bun-
desrepublik die Frau diskriminierende Vor-
schriften als solche gar nicht erkannt oder 
aus Gründen der Praktikabilität einfach für 
notwendig befunden wurden.

Kurz, es zeigt sich, daß das Grundgesetz von 
Anfang an auch eine besondere erzieherische 
Funktion hatte, mit dessen Hilfe die Vorstel-
lungen von der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau in eine zeitgemäße Form ge-
lenkt werden sollten. Nicht zuletzt hieraus ist 
zu erklären, daß der Grundgesetzgeber mein-
te, den allgemeinen Gleichheitssatz durch 
den Gleichberechtigungssatz und das Benach-
teiligungsverbot erläutern zu müssen.

Mit der Hervorhebung dieser beiden Ausfor-
mungen ist die zugrunde liegende Materie 
natürlich nicht in ihren Einzelheiten geregelt; 
eine Vielzahl von Fragen ist offengeblieben, 
die entweder im Laufe der Zeit beantwortet 
wurden oder auch heute noch auf eine Rege-
lung durch den Gesetzgeber warten. So kann 
dieser u. a. dazu beitragen, das Problem der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau einer 
breiten Öffentlichkeit durch präzise Rechts-
vorschriften bewußtzumachen und damit 
zur Rechtssicherheit beizutragen. Darüber 
hinaus kann er an der Durchsetzung der tat-
sächlichen Gleichberechtigung der Frau mit-
wirken.

Dies scheint auch deshalb von besonderer 
Bedeutung zu sein, weil sich gerade das Prin-
zip der Gleichheit in der Entwicklung befin-
det und dabei in seiner Bedeutung zugenom-
men hat. Bezog es sich ursprünglich allein 
auf die Gleichheit vor dem Gesetz, so gilt es 
heute auch für die politische Mitbestimmung, 
wie sie sich im Wahlrecht zu den politischen 
Körperschaften darstellt oder als sozialstaat-
liche Gleichheit im Sinne einer Gerechtigkeit 
für alle.

Natürlich muß dieser Sachverhalt von den 
politischen Entscheidungsgremien erst einmal 
erkannt werden. Ist dies aber der Fall, dann 
muß — und dies ist der entscheidende Punkt 
— der politische Wille nicht nur dieser Gre-
mien, sondern auch der gesellschaftlichen 
Kräfte wie etwa der der Gewerkschaften und 
der der Arbeitgeberverbände darauf gerich-
tet sein, Gleichberechtigung zu verwirkli-
chen. Man kann indessen nicht ohne weiteres 
davon ausgehen, daß ein in dieser Richtung 



zielender Wille tatsächlich allenthalben vor-
handen ist. Anzunehmen ist vielmehr, daß ge-
rade in Zeiten einer nachlassenden Wirt-
schaftskonjunktur die stärkere Teilnahme der 
Frauen, am Arbeitsleben den verschärften 
Wettbewerb mit den dominierenden Männern 
bedeutet. Im Kampf um einen Arbeitsplatz 
aber ist von einem Mann kaum soviel Ein-

sicht zu erwarten, daß er einer Frau den Vor 
tritt läßt. Aber auch bei den Interessenvertre 
tungen der Arbeitnehmer ist von dem Willen 
Gleichberechtigung zu praktizieren, nur we 
nig festzustellen; denn über die „Konzes 
sions"-frau hinaus sind auch in den Vor 
standsetagen der Gewerkschaften i. d. R. nu 
Männer anzutreffen.

II. Gleichberechtigungssatz

Stellung im Rechtssystem

Wenn der Gleichberechtigungssatz ausreicht 
und damit jedes Gesetz, das dazu beitragen 
soll, die Gleichberechtigung der Geschlechter 
im Arbeitsleben zu verwirklichen, überflüssig 
macht, muß der Gehalt des Art. 3 Abs. 2 GG 
und seine Auswirkungen für jedermann deut-
lich werden. Art. 3 Abs. 2 GG ist zunächst 
einmal ein Spezialfall, eine konkrete Ausfor-
mung des allgemeinen Gleichheitssatzes in 
Art. 3 Abs. 1 GG. Der Gleichheitssatz ist ein 
umfassendes Gebot, Gleiches gleich, Unglei-
ches seiner Eigenart entsprechend verschie-
den zu behandeln und die Gesetze ohne 
Ansehen der Person anzuwenden 10)-  Er ist 
verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus 
der Natur der Sache ergebender, sachlich 
einleuchtender Grund für die gesetzliche Dif-
ferenzierung oder Ungleichbehandlung nicht 
finden läßt, wenn also die Bestimmung als 
willkürlich bezeichnet werden muß.

Der Gleichberechtigungssatz nach Art. 3 
Abs. 2 GG sagt, daß Differenzierungen auf 
Grund des Geschlechts nicht zulässig 
sind ). Der dem Gesetzgeber verbleibende 
Spielraum ist wesentlich enger als der des in 
Art. 3 Abs. 1 geregelten allgemeinen Willkür-
verbots 12 ). Ihm ist grundsätzlich untersagt, 
unterschiedliche Regelungen für Männer und 
Frauen unter Berufung auf das verschiedene 
Geschlecht einzuführen. Es wird hier trotz 
der vorhandenen Ausnahmen von einem „ab-
soluten D 13ifferenzierungsverbot" )  gespro-
chen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sie 
sich mittelbar oder unmittelbar aus der biolo-
gischen Verschiedenheit von Mann und Frau 
ergeben. So spielt der Gleichberechtigungs-

10) BVerfGE 1/107.
11) BVerfGE 2/225 (240); 15/337 (343).
12) Vgl. H. Wiedemann/H. J. Willemsen, Anm. 
zum Urt. des BAG v. 20. 4. 1977, AP Art. 3 GG
Nr. 111.
13) Ingo v. Münch, a. a. O., Art. 3, Rdnr. 72.

14) BVerfGE 3/225 (242), BAGE 1/51 (54).
15) BAG JZ 1954, S. 568 ff.

satz im Mutterschutzrecht keine Rolle 14)  
Andererseits wird der Gleichberechtigungs 
satz auch durch andere Grundrechte einge 
schränkt, wie etwa durch Art. 12 Abs. 1 GC 
(Beschränkung der Wehrpflicht auf Männer 
oder Art. 12 Abs. 4 GG (Ausschluß der Frau-
en von Dienstleistungen mit der Waffe) 
Auch wenn hier nicht die Einführung der 
Wehrpflicht für Frauen befürwortet werden 
soll, so ist doch festzuhalten, daß diese Ein-
schränkungen des Gleichberechtigungssatzes 
auf Herkommen und Sitte beruhen und damit 
Relikte einer traditionellen Vorstellung von 
den „frauengemäßen" Aufgaben des weibli-
chen Geschlechts sind. Zwar handelt es sich 
hier nicht um eine Benachteiligung der Frau-
en, sondern eher um eine Bevorzugung, aber 
schließlich sollen durch den Gleichberechti-
gungssatz nicht nur die Frauen, sondern auch 
die Männer geschützt werden.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die 
Frauen „auf den (rechtlichen) Status der 
Männer" angehoben worden15 ). Ob dies je-
doch eine vom Verfassungsgeber nicht beab-
sichtigte „Umschichtung der Gesellschafts-
ordnung" auf die Dauer ausschließt, bleibt 
offen. Schließlich ist es absurd zu meinen, 
man könne einerseits rd. 50 Prozent der Be-
völkerung, die rechtlich benachteiligt sind, 
die gleichen Rechte zuerkennen wie der an-
deren Hälfte der Bevölkerung und sich auch 
um die Durchsetzung dieser Rechte bemühen, 
andererseits aber davon ausgehen, daß das 
soziale Verhältnis in einem Zustand der 
Gleichberechtigung das gleiche sei wie in ei-
nem Zustand.der Uber- und Unterordnung.

Ansichten der fünfziger Jahre
Heute erscheint uns das Differenzierungs-
verbot zwischen Mann und Frau als etwas 
Selbstverständliches. Aber noch bis zur Mitte 



der fünfziger Jahre vertraten herausragende 
Rechtslehrer Auffassungen, die heute anti-
quiert anmuten. So wurden generelle Lohn- 
und Gehaltsabschlagsklauseln in Tarifverträ-
gen zu Lasten weiblicher Arbeitnehmer für 
zulässig gehalten, weil sie auf Grund der 
„typischen andersartigen sozialen Stellung der 
Frau gegenüber dem Mann" sowie auf Grund 
des „typisch geringeren wirtschaftlichen Wet-
tes der Frauenarbeit" 16 ) vereinbart wurden. 
Niedrigere Frauenlöhne seien i. d. R. auch nicht 
sittenwidrig. Es komme vielmehr darauf an, ob 
ein Wirtschaftszweig die Anhebung der Frau-
enlöhne auf das Niveau der Männerlöhne 
wirtschaftlich tragen könne. Letzten Endes 
müsse man befürchten, daß die Erhöhung der 
Frauenlöhne zu Lasten der Männer erfol-
ge 17 ). überhaupt würde man den Frauen mit 
der Lohngleichheit einen „Bärendienst" erwei-
sen, weil im Eventualfall

18
 dann gerade die 

Frauen entlassen würden ).

Wirkungsbereich

Obwohl der Gleichberechtigungssatz unmit-
telbar geltendes Recht ist, muß man doch fra-
gen, für wen die Rechtsnorm des Art. 3 Abs. 2 
GG bindend ist. An wen richtet sie sich?

Zunächst einmal wendet sie sich an den Staat 
und bindet dessen Gesetzgebungsorgane, die 
Rechtsprechung und die Verwaltung

19

. Denn 
Grundrechte sind ihrer Natur nach in erster 
Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den 
Staat ). Aber auch für die Tarifparteien — 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer — ist Art. 3 
Abs. 2 GG bindend und setzt ihnen Gren-
zen20 ). Die Tarifautonomie ist von vornher-
ein als grundrechtlich beschränkte Befugnis 
gegeben. So konnte das Bundesarbeitsgericht 
auch Tarifvertragsbestimmungen mit der Be-
gründung aufheben, sie verstießen gegen den 
Satz von der Gleichberechtigung der Ge-
sch 21lechter ).

22) BAG AP § 134 BGB Nr. 2 (Urt. v. 28. 2. 1972).
23) BAG AP §1 KSchG Nr. 26; BAG NJW 1973, 
S. 77 f.
24) BVerfGE 7/207.
25) Vgl. Ingo v. Münch, a. a. O., Art. 3, Anm. 68;
Maunz-Dürig-Herzog, a. a. O., Art. 3, Anm. 505.
26) Vgl. Maunz-Dürig-Herzog, a. a. O., Art. 3, 
Anm. 508.

16) Vgl. Friedrich Klein, Rechtsgutachten über 
verfassungsrechtliche Fragen des Urteils des BAG 
v. 2. 3. 1955, betreffend die Lohngleichheit von 
Mann und Frau, Düsseldorf 1955.

17) Vgl, Alfred Hueck, Die Bedeutung des Art. 3 
CG für die Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
Frauen, Köln 1951.
18 Vgl. Jellinek, BB 1950, S. 426.
’19) Vgl. Maunz-Dürig-Herzog, Grundgesetz (Kom-
mentar), München 1978, Art. 3 I, Anm. 518.
20) Seit BAG AP Art. 3 Nr. 87 (Urt. v. 15.1. 1964); 

vgl. Wiedemann/Willemsen, a. a. O., a. A. Klein 
a. a. O.
21) BAG AP Art. 3 Nr. 87, 111.

Dagegen ist die Lehre von der unmittelbaren 
Geltung der Grundrechte unter Privaten, also 
etwa zwischen dem einzelnen Arbeitgeber 
und dem einzelnen Arbeitnehmer, insbeson-
dere bei der Begründung eines Arbeitsver-
hältnisses, durchaus umstritten. Die sog. 
Drittwirkung der Grundrechte wird vom Bun-
desarbeitsgericht — allerdings ohne abschlie-
ßende Stellungn 22ahme ) — für die Beziehun-
gen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
unter praktischen Gesichtspunkten, aber ohne 
einheitliche theoretische Fundierung, weitge-
hend vertreten232). Sie findet beim Bundes-
verfassungsgericht nur vorsichtige Anwen-
dung 24 ) und wird in der theoretischen Aus-
einandersetzung angegriffen, z. T. uneinge-
schränkt abgelehnt25 ). Die unmittelbare 
Drittwirkung des Art. 3 GG wird vor allem 
deshalb angezweifelt, weil damit die Privat-
autonomie, das allgemein gültige Prinzip der 
Vertragsfreiheit, zerstört werde. Daher müsse 
das Grundrecht der Freiheit das Grundrecht 
der Gleichheit einschränken. Die Bemühun-
gen des Bundesarbeitsgerichts, durch unmit-
telbare Anwendung des Art. 3 GG Unbillig-
keiten im Arbeitsleben auszugleichen, wer-
den schlicht a 26ls „verkorkst" )  bezeichnet.

In der Tat hat das Bundesarbeitsgericht 
Schwierigkeiten, wenn es einerseits Art. 3 
GG direkt anwendet, auf der anderen Seite 
aber auch die Privatautonomie als verbürgtes 
Grundrecht anerkennen muß.

Konkurrenz von Freiheit und Gleichheit

Es ist, folgt man dieser etwas zwiespältigen 
Haltung des Bundesarbeitsgerichts, offenkun-
dig, daß beide Grundrechtsprinzipen — 
Gleichheit und Freiheit — miteinander in ei-
nem Konkurrenzverhältnis stehen. Wem soll 
Schutz gewährt werden: dem, der sich auf 
das Grundrecht der Freiheit, oder dem, der 
sich auf das Grundrecht der Gleichheit be-
ruft? Diese Situation ruft ein Gefühl der Un-
sicherheit hervor — ein Gefühl der Rechtsun-
sicherheit!

Natürlich soll die Freiheit der Vertragsge-
staltung soweit wie möglich erhalten bleiben. 



Andererseits kann dieses Prinzip dem wirt-
schaftlich Mächtigen dem wirtschaftlich 
Schwachen gegenüber eine derart beherr-
schende Stellung einräumen, daß aus prakti-
schen und ethischen Notwendigkeiten heraus 
wenigstens mittelbar der Rechtsgedanke des 
Art. 3 GG auf das einzelne Arbeitsverhältnis 
wirken muß.

Dies ist eine Situation, die nicht erst seit 
heute für das Arbeitsrecht gesetzliche Rege-
lungen erforderlich macht. Der Gesetzgeber 
aber hat es der Rechtsprechung, insbesondere 

dem Bundesarbeitsgericht, überlassen, allge-
meine Rechtsgrundlagen im einzelnen fortzu-
entwickeln. Mit anderen Worten: Die Recht-
sprechung hat teilweise die Funktion des Ge-
setzgebers übernommen, nicht etwa, weil sie 
sich danach gedrängt hätte, sondern weil ihr 
der Gesetzgeber keine ausreichenden gesetz-
lichen Grundlagen an die Hand gegeben hat. 
So mußte das Bundesarbeitsgericht auf der 
Grundlage einzelner Fälle versuchen, • allge-
mein gültige Prinzipien zu entwickeln. Eines 
dieser Prinzipien ist der Gleichbehandlungs-
grundsatz.

III. Gleichbehandlungsgrundsatz

Rechtsgrundlagen

Der Gleichbehandlungsgrundsatz gehört zu 
den bedeutendsten Prinzipien des Arbeits-
rechts. Er wurde schon vom Reichsarbeitsge-
richt entwickelt, und zwar im Zusammenhang 
mi 27t der Gewährung sozialer Leistungen ). 
Nach dem Kriege wurde er von den Arbeits-
gerichten übernommen und insbesondere vom 
Bundesarbeitsgericht ausgebaut28 ). Heute ist 
der Gleichbehandlungsgrundsatz zwar allsei-
tig anerkannt, es gibt jedoch keine allgemein 
anerkannte Rechtsgrundläge, auf die er sich 
stützen könnte.

27) Seit RAG ARS 33/172 ff. (Urt. v. 19. 1. 1938) 
und dann fortlaufend.
28) U. a. BAG AP Art. 3 Nr. 78 (Urt. v. 21.12.
1961).
29) RAG ARS 33/172 (177).
30) BAG AP § 242 BGB Nr. 15, 36.
31) BAG AP § 242 BGB Nr. 3; Staudinger-Nipper-
dey-Mohnen, a. a. O., § 617 Vorbem. 13.
32) Vgl. Gerd Federlin, Art. 3 GG und der Grund-
satz der gleichmäßigen Behandlung im Arbeits-
recht, Frankfurt 1965, S. 4.
33) BAG AP § 242 BGB Nr. 39 (Urt v. 11. 9. 1974).
34) BAG AP § 611 BGB Nr. 1,2.

Das Reichsarbeitsgericht ha
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t ihn aus der 
„konkreten Ordnung des Betriebes“ )  her-
geleitet. Das Bundesarbeitsgericht meint u. a., 
der allgemeine Grundsatz von Treu und Glau-
ben rechtfertigte ihn30 ). Es hat aber auch, in 
Übereinstimmung mit einem großen Teil der 
Rechtslehre, die Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers als Basis des Gleichbehandlungsgrund-
satzes angesehen 31 ). Andererseits soll er ein 
Ausflu

32
ß der Grundsatznorm des Art. 3 Abs. 2 

und 3 GG sein )  und hierdurch seine inhalt-
liche Prägung erhalten33 ). Auch Billigkeits-
erwägungen 34 ) oder sonstige allgemeine 

Rechtsgedanken 35)  werden zur juristischen 
Fundierung herangezogen.

Die möglichen Rechtsgrundlagen des Gleich-
behandlungsgrundsatzes sind also vielfältig 
und recht allgemein. Konkretisiert werden sie 
erst im Rechtsstreit, wenn sie das Gericht zur 
Urteilsfindung heranzieht. Entscheidend ist 
letztlich das Gerechtigkeitsgefühl der Richter. 
Ein tragender Grundsatz des Arbeitsrechts 
steht also auf rechtlich nicht ausreichend ge-
sichertem Fundament.

Damit erheben sich aber auch Zweifel daran, 
ob es tatsächlich sinnvoll ist, daß das Ar-
beitsrecht in diesem Punkte vom Bundesar-
beitsgericht, das in seinen Begründungen va-
riiert, weiterentwickelt wird. Eher erscheint 
es angemessen, daß der Gesetzgeber in einen 
Arbeitsgesetzbuch, das bereits lange auf siel 
warten läßt, oder in einem speziellen Geset 
die Grundlagen des Gleichbehandlungsgrund 
satzes konkretisiert.

Inhalt und Auswirkungen

Im einzelnen sagt der Gleichbehandlung: 
grundsatz, daß Gleiches gleich und Ungle 
ches nach seiner Eigenart zu behandel 
ist36).' Er verbietet die willkürliche, d.i 
sachfremde
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 Schlechterstellung einzelner A 
beitnehmer, ohne aber Begünstigungen i 
Einzelfall völlig auszuschließen ) .

35) Vgl. Günter Schaub, Arbeitsrechtshandbuc 
Münchenl977, § 112 I 6.
36) BAG AP Art. 3 Nr. 78 (Urt. v. 21. 12. 1961).
37) BGH AP § 242 BGB Nr. 35; BAG AP § 242 Bl
Nr. 5.



Voraussetzung für die Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ist eine beson-
dere Beziehung der betroffenen Arbeitnehmer 
zueinander. Dies ist bei Arbeitnehmern dessel-
ben Betriebes der Fall oder bei Arbeitneh-
mergruppen innerhalb eines Betriebes, die 
nach objektiven Kriterien zusammengefaßt 
werden können. Eine Pflicht des Arbeitge-
bers zur Gleichbehandlung besteht aber 
nicht, wenn die Arbeitnehmer verschiedenen 
Betrieben desselben Unternehmens angehö-
ren. Es fehlt dann an der erforderlichen 
Gruppenbildung.
Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist nur an-
wendbar, wenn Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer in einem arbeitsvertraglichen Verhältnis 
miteinander verbunden sind. Bei der Begrün-
dung eines Arbeitsverhältnisses gilt er je-
doch nicht. Der Arbeitgeber kann nicht ge-
zwungen werden, einen bestimmten Arbeit-
nehmer einzustellen, weil er vergleichbare 
Arbeitnehmer bereits eingestellt hat. Bei 
mehreren Bewerbern kann der Arbeitgeber 
nach den Kriterien entscheiden, die für ihn 
wichtig sind. Das gleiche gilt im Prinzip auch 
für die Wiedereinstellung. Ein Saisonbetrieb 
etwa braucht rechtswirksam entlassene Ar-
beitnehmer nicht zu berücksichtigen, wenn 
sie sich erneut, zusammen mit bisher be-
triebsfremden Arbeitnehmern, bewerben. Der 
Gleichbehandlungsgrundsatz findet auch kei-
ne Anwendung auf die Arbeitsvergütung der 
Arbeitnehmer, die nicht Mitglied in der Ge-
werkschaft sind; diese können nach anderen 
Kriterien entlohnt werden als Gewerkschafts-
mitg 38lieder ).
Ob auch der Verzicht des einzelnen Arbeit-
nehmers oder der einzelnen Arbeitnehmerin 
auf gleiche Behandlung, insbesondere im 
Hinblick auf die Höhe des Lohns, wirksam 
vereinbart werden kann, ist umstritten.
Nach der vor allem vom Bundesarbeitsge-
richt vertretenen Ansicht ist der Grundsatz 
der Lohngleichheit i.d.R. unabdingbar. Ein 
einzelvertraglicher Verzicht darauf ist dann 
unwirksam.
Nach vorherrschender Ansicht aber kann ein 
Verzicht des einzelnen Arbeitnehmers auf 
gleiche Behandlung im Arbeitsvertrag rechts- 
wirksam vereinbart werden. In diesem Falle 
kann der Arbeitgeber, vorausgesetzt, daß ta-
rifvertragliche Bestimmungen nicht verletzt

38) Von dem Recht der unterschiedlichen Entloh-
nung wird in der Praxis allerdings kein Gebrauch 
gemacht.

werden, einen Arbeitnehmer für die gleiche 
Arbeit geringer entlohnen als andere, die be-
reits bei ihm beschäftigt sind: Der Grunds
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atz 
der Vertragsfreiheit hat den Vorrang vor 
dem Grundsatz der Gleichbehandlung ).

Ungültig ist der Verzicht auf gleichmäßige 
Behandlung nur dann, wenn er durch unzu-
lässigen Druck herbeigeführt wurde. Der 
Gleichbehandlungsgrundsatz ist auch ver-
letzt, wenn bei bereits bestehenden Arbeits-
verhältnissen Frauen und Männer bei glei-
cher Arbeit nach sachfremden Kriterien in 
unterschiedliche Lohngruppen eingegliedert 
werden. Das gleiche gilt bei der Gewährung 
von Lohnzulagen40 ). Die Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen darf allerdings 
nicht zur „Gleichmacherei“ führen. Sachliche 
Unterscheidungen nach physischen und psy-
chischen Eigenheiten der Geschlechter sind 
möglich, woraus sich, wie das Bundesarbeits-
gericht sagt,

41
 das Frauenarbeitsschutzrecht 

rechtfertige ).

39) Vgl. Bürger, Oehmann, Stübing, Handwörter-
buch des Arbeitsrechts, Stuttgart 1977, „Gleich-
behandlung“, S. 2; BAG AP §242 BGB Nr. 30; 
BAG AP §§ 22, 23 BAT Nr. 2.
40) BAG AP § 242 BGB Nr. 39.
41) BAG AP Art. 3 GG Nr. 1.
42) Vgl. Ingo v. Münch, a. a. O., Art. 3 Rdnr. 95.
43) Ebd., Rdnr. 66.

Bereits diese längst nicht erschöpfende Dar-
stellung des Themas zeigt, daß der Gleichbe-
handlungsgrundsatz nur in sehr genereller 
Form gesetzlich verankert ist. Sein Geltungs-
bereich ist umstritten. Die Rechtslage für die 
betroffenen Arbeitnehmer ist unsicher. Die 
Gerichte, vor allem das Bundesarbeitsgericht, 
sind anhand der anfallenden Rechtsstreitig-
keiten bemüht, diesen Bereich zu konkretisie-
ren. Dies geschieht naturgemäß unsystema-
tisch, darüber hinaus ohne gefestigte Rechts-
grundlagen; häufig 

42
genug wird vom Ergebnis 

her argumentiert ).
Diese Rechtsgrundlagen zu schaffen, ist aber 
Aufgabe des Gesetzgebers. Zwar besteht 
auch auf anderen Gebieten der Wunsch, eine 
Form der Gleichberechtigung in der Praxis zu 
erreichen und zu kodifizieren, so daß in der 
Tat die Sorge nicht von der Hand zu weisen 
ist, daß ein neues, stark differenziertes und 
kaum noch zu überblickendes Rechtsgebiet 
mit neuen Lücken auf uns zukommt. Anderer-
seits hilft es auch wenig, die Gleichberechti-
gung der Geschlechter für eine „Selbstver-
ständlichkeit" 43 ) zu halten und die unbefrie-
digende Rechtslage in Kauf zu nehmen.



Die Durchsetzung der rechtlichen Gleichstel-
lung von Mann und Frau im Arbeitsleben ist 
hier bisher nur am Rande erwähnt worden. 
Die Möglichkeiten des Gesetzgebers, gerade 
in diesem Punkte den Frauen Hilfestellung zu 
leisten, sind in der allgemeinen Diskussion 
noch nicht ausgeschöpft. Andererseits sind 
Regelungen, die in der Bundesrepublik kaum 
bekannt, geschweige denn praktiziert werden, 
in anderen Ländern, vor allem in den USA, 
bereits in die Tat umgesetzt worden.
So wurden dort neben einer Reihe von 
Gleichberechtigungsgesetzen staatliche Kon-
trollorgane geschaffen, die die Verwirkli-
chung der Gesetze von Amts wegen zu über-
wachen haben. Sie können beispielsweise aus 
eigenem Recht Klage gegen einen Unterneh-
mer erheben, der den Grundsatz der Lohn-
gleichheit zu Lasten von Frauen oder Män-
nern verletzt. Die benachteiligten Arbeitneh-
mer werden nur insoweit betroffen, als ihnen 
der zu Unrecht einbehaltene Lohn nachge-
zahlt wird. In dem Rechtsstreit selbst sind sie 
nicht Partei. Ein benachteiligter Arbeitneh-
mer in der Bundesrepublik muß hingegen in 
jedem Einzelfall selbst Klage vor dem Ar-

beitsgericht erheben. Darüber hinaus werde 
in den USA Unternehmen, bei denen ein 
Unproportionalität der Geschlechter festge
stellt wird, zu aliirmative-action-Programme. 
verpflichtet. Diese sollen, etwa auf dem We 
über eine Zusatzausbildung, bewirken, da 
sich die Chancen der Frauen, eine besser 
Arbeitsstelle zu erhalten, steigern. Insbeson 
dere sollen jedoch Frauen vermehrt in de
Lage sein, Führungspositionen zu überneh 
men. Auch durch Regierungsprogramme wer
den Frauen gezielt gefördert.

Ziel dieser Aktionen ist die Herstellung eine: 
bestimmten zahlenmäßigen Verhältnisses zwi 
se
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hen den Geschlechtern auf allen Ebener
des Arbeitslebens. Zwar wird in der Rege 
kein Quotensystem propagiert, allgemeine 
Zielvorstellungen orientieren sich aber sehr 
wohl daran ).

Es wird nun zu prüfen sein, inwieweit das für
die Bundesrepublik geplante Gesetz zur
Gleichbehandlung von Männern und Frauen
am Arbeitsplatz in der Lage sein wird, die
rechtliche und tatsächliche Situation der
Frauen im Arbeitsleben zu verbessern.

IV. Gleichberechtigung am Arbeitsplatz morgen

Ausgangspunkt: EG

Mit dem jetzt als Referentenentwurf vorlie-
genden Gesetz über die Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen am Arbeitsplatz in 
der Bundesrepublik Deutschland wird beab-
sichtigt, das deutsche Arbeitsrecht an eine 
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft an-
zupa 45ssen ).

Richtlinien sind Gesetze der EG, die für die 
Mitgliedsstaaten unmittelbar bindend sind. 
Sie bestimmen das Ergebnis einer gewünsch-
ten Regelung, überlassen aber die Maßnah-
men zur Anpassung des innerstaatlichen 
Rechts den nationalen Gesetzgebern.

44) Andererseits besteht in den USA im Vergleich 
zur Bundesrepublik ein verfassungsrechtliches De-
fizit. Eine dem Art. 3 GG entsprechende Norm 
gibt es in der Verfassung der USA noch nicht.

45)  Darüber hinaus behandelt der Gesetzentwurf 
das Problem der Erhaltung von Ansprüchen bei 
Betriebsübergang. Auch hierbei handelt es sich 
um die Angleichung der nationalen Rechtsvor-
schriften an eine Richtlinie der EG (Amtsblatt der 
EG Nr. L 61 v. 5. 3. 1977, S. 26). Die Anpassungs-
frist lief hier am 5. März 1979 aus.

Die Richtlinie „zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen hinsichtlich des Zugangs 
zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und 
zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf 
die Arbeitsbedingungen" vom 9. Februar 1976 
setzte als Frist für die Anpassung des inner-
staatlichen Rechts den 14. Au 46gust 1978 ). 
Der diese Forderung recht spät berücksichti-
gende Referentenentwurf konkretisiert und 
erweitert den vor allem vom Bundesarbeits-
gericht entwickelten Gleichbehandlungs-
grundsatz im Arbeitsrecht in mehreren Punk-
ten und stellt ihn — wenn auch nicht unter 
jedem denkbaren Aspekt — auf eine im we-
sentlichen eindeutige Rechtsgrundlage.

Benachteiligungsverbot

Zunächst einmal wird dem Arbeitgeber ver-
boten, einen Arbeitnehmer oder eine Arbeit-
nehmerin wegen des Geschlechts zu be 
nachteiligen. Das Benachteiligungsverbot be-

46) Vgl. Fußnote 1. 



zieht sich auf das gesamte Arbeitsverhältnis. 
Um sicherzustellen, daß jede Form der Dis-
kriminierung wegen des Geschlechts von 
dem Gesetz umfaßt wird, verbietet es gene-
rell diskriminierende „Vereinbarungen oder 
Maßnahmen". Hieraus wird deutlich, daß 
nicht nur die unmittelbare oder offene Be-
nachteiligung unzulässig ist, sondern auch 
die mittelbare oder versteckte. Das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers findet dort seine 
Grenzen, wo es diskriminierend wirkt. Kündi-
gungen sind rechtswidrig, wenn sie nach ge-
schlechtsspezifischen Kriterien erfolgen.
Hinzu kommt ein allgemeines Maßregelungs-
verbot. Hiernach darf ein Arbeitgeber einen 
Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder 
einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil 
der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine 
Rechte ausübt. Beispielsweise darf der Ar-
beitgeber einem Arbeitnehmer nicht die 
Werkswohnungen kündigen, weil dieser an 
einem legalen Streik teilgenommen hat. Das 
Maßregelungsverbot ist ein besonderer Fall 
des Benachteiligungsverbotes. Es wurde aber 
wegen seiner erheblichen praktischen Bedeu-
tung gesondert in den Referentenentwurf auf-
genommen. Gerade Frauen sind Maßregelun-
gen besonders ausgesetzt; i.d.R. sind sie auch 
viel seltener als Männer bereit, sich dagegen 
zu wehren.
Das Maßregelungsverbot ergibt sich bereits 
jetzt aus dem Kündigungsschutzgesetz, das 
aber nicht für Kleinbetriebe gilt, sowie für 
„Beschwerden" aus § 84 Abs. 3 des Betriebs-
verfassungsgesetzes. Diese Rechtslage soll 
durch das neue Gesetz verdeutlicht und zu-
gleich auf alle Arbeitnehmer ausgedehnt 
werden, die von der bisherigen Regelung 
noch nicht erfaßt wurden.
Besonders ist hervorzuheben, daß das Be-
nachteiligungsverbot in Zukunft bereits bei 
der Begründung eines Arbeitsverhältnisses 
gelten soll. Es wird dem Arbeitgeber verbo-
ten, Frauen (oder Männer) deshalb nicht ein-
zustellen, weil sie Frauen (oder Männer) sind. 
Eine Benachteiligung wegen des Geschlechts 
liegt nach dem Entwurf nicht vor, wenn an-
dere, sachliche Gründe eine Ungleichbehand-
lung rechtfertigen. Zwar ergibt sich dies aus 
dem Verbot der Benachteiligung wegen des 
Geschlechts ohnehin. Dennoch haben die 
Verfasser des Entwurfs gemeint, einen ent-
sprechenden Satz in das Gesetz aufnehmen 
zu müssen.
Im Grunde zeigt dies nur die erhebliche Un-
sicherheit, mit dem das Thema Gleichbehand-

lung noch behaftet ist. Ein eigentlich über-
flüssiger Satz soll Gesetz werden, weil er zur 
Erläuterung der Materie, zur Abgrenzung der 
Fallgruppen, notwendig erscheint.

Umgekehrte Beweislast

Bemerkenswert ist die Verteilung der Beweis-
last in dem Entwurf. Im Regelfall muß in ei-
nem Rechtsstreit derjenige, der Tatsachen be-
hauptet, diese auch beweisen. Fühlte sich im 
konkreten Falle eine Arbeitnehmerin auf 
Grund ihres Geschlechts benachteiligt, mußte 
sie auch beweisen, daß der Arbeitgeber ent-
sprechend vorgegangen ist. Beweisschwierig-
keiten wären sicher nicht selten, wenn nicht 
überhaupt die Regel. Hier schafft der Gesetz-
entwurf Abhilfe. Er kehrt die Beweislast um. 
Weist die Arbeitnehmerin in einem Rechts-
streit eine Ungleichbehandlung nach und macht 
sie geltend, daß diese allein wegen des Ge-
schlechts erfolgt ist, muß der Arbeitgeber die 
sachlichen Gründe darlegen, die ihn zu der an-
gegriffenen Entscheidung veranlaßt haben. Die-
se — umgekehrte — Beweislastregelung gilt 
für alle arbeitsrechtlichen Streitfälle, in de-
nen es um eine Benachteiligung wegen des 
Geschlechts geht.

Schadensersatzanspruch

Ein Verbot ist letzten Endes nur wirksam, 
wenn seine Übertretung geahndet wird.
Wenn eine Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts während eines bereits bestehenden 
Arbeitsverhältnisses erfolgt, dann ist der Ar-
beitgeber verpflichtet, den gegebenenfalls zu-
rückbehaltenen Lohnanteil nachzuzahlen.
Liegt aber ein Verstoß gegen das Benachteili-
gungsverbot bei der Vergabe einer Arbeits-
stelle vor, dann hat das zunächst einmal 
nicht zur Folge, daß die benachteiligte Ar-
beitnehmerin einen Anspruch auf Abschluß 
eines Arbeitsvertrages hätte. Der Arbeitgeber 
kann nicht gezwungen werden, sie einzustel-
len. Andererseits wird der Arbeitsvertrag des 
Arbeitnehmers, der eingestellt worden ist, 
nicht deshalb unwirksam, weil dieser als Fol-
ge der Diskriminierung der Arbeitnehmerin 
zustandegekommen ist.
Der Gesetzentwurf sieht bei einem Verstoß 
gegen das Benachteiligungsverbot bei der Ar-
beitsplatzvergabe die Leistung eines Scha-
densersatzes vor. Dieser steht der Arbeitneh-
merin (oder dem Arbeitnehmer) dann zu, 
wenn sie (er) sich um eine Arbeitsstelle be-



worben hat und ein Arbeitsvertrag allein 
wegen der Geschlechtszugehörigkeit des Be-
werbers nicht geschlossen wurde.
In der Regel gibt es jedoch eine ganze Reihe 
von Gründen, die für oder gegen die Einstel-
lung eines Arbeitnehmers sprechen können. 
Wenn ein Arbeitgeber aber eine Bewerberin 
allein wegen ihres Geschlechts nicht einge-
stellt hat, wird es ihm dennoch nicht schwer-
fallen, andere, „sachliche" Gründe vorzuschie-
ben, die zum Abschluß eines Arbeitsvertrages 
mit einem männlichen Bewerber geführt haben. 
Diese Gründe können durchaus plausibel klin-
gen; die Bewertung von Kriterien wie „per-
sönliche Ausstrahlung, Auftreten, Flexibilität", 
um nur einige zu nennen, ist objektiv nicht 
nachprüfbar. Allerdings muß der Arbeitgeber 
es künftig unterlassen, öffentlich zu erklären, 
das Geschlecht des Bewerbers habe seine Ent-
scheidung beeinflußt.
Gelingt es dem Arbeitgeber nicht, deutlich zu 
machen, daß geschlechtsspezifische Vorstellun-
gen bei seiner Entscheidung keine Rolle ge-
spielt haben, kann man von einer bewiesenen 
Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts 
ausgehen. Die benachteiligte Arbeitnehmerin 
besitzt dann einen Schadenersatzanspruch 
unter der Voraussetzung, daß sie einen Scha-
den nachweisen kann. Dieser muß dadurch 
entstanden sein, daß sie darauf vertraut hat, 
ihre Bewerbung werde nicht an geschlecht-
licher Diskriminierung scheitern.
Es geht dabei nur um den Ersatz des sog. Ver-
trauensschadens (insbesondere verauslagte 
Unkosten, wie etwa Reisekosten zur Vorstel-
lung), nicht aber um den weitergehenden An-
spruch, der sich auf den möglicherweise ent-
gangenen Gewinn oder direkt auf den Ab-
schluß eines Arbeitsvertrages erstreckt. Ein 
Schadensersatzanspruch besteht nur dann, 
wenn es ohne diskriminierende Handlung tat-
sächlich zu einer Einstellung gekommen wäre. 
Bei mehreren Bewerbern kann deshalb höch-
stens eine einzige abgewiesene Arbeitneh-
merin einen Schadensersatzanspruch haben.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Ein weiterer Punkt des Referentenentwurfs 
erfaßt die Festschreibung des bereits vom 
Bundesarbeitsgericht entwickelten Grundsat-
zes von der Gleichheit des Lohns für Männer 
und Frauen für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit. Ausdrücklich wird hinzugefügt, daß

47) Veröffentlicht im Amtsblatt der EG Nr. L 39 v. 
14. Februar 1976, S. 40. 

die wegen des Geschlechts des Arbeitneh 
mers eingeführten Schutzvorschriften (e 
handelt sich hier vor allem um die Mutter
Schutzvorschriften), eine geringere Vergütun 
nicht rechtfertigen.

Die Bestimmungen über die Gleichbehand 
lung sind zwingend. Arbeitgeber und Arbeit 
nehmer können sie in einem Arbeitsvertrag 
also nicht außer Kraft setzen. Zulässig ist es 
aber, vom Gesetz dann abzuweichen, wenr
dies für den Arbeitnehmer Vorteile hat. Be 
einem Verstoß gegen das Gesetz kann siet
der Arbeitgeber weder auf die Vertragsfrei 
heit berufen noch darauf, daß der Arbeitneh-
mer der Benachteiligung nicht widersprochen
hat. Eine Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts ist in keinem Fall zulässig. Andere 
Kriterien können aber auch in Zukunft
durchaus für eine unterschiedliche Behand-
lung, insbesondere im Hinblick auf die Ver-
gütung, herangezogen werden.

Ergebnis

Der Referentenentwurf ist ein deutlicher 
Schritt auf dem Wege zur Gleichbehandlung 
von Mann und Frau am Arbeitsplatz.
Der von der Rechtsprechung kasuistisch ent-
wickelte Gleichbehandlungsgrundsatz im Ar-
beitsrecht wird auf eine im wesentlichen ein-
deutige Rechtsgrundlage gestellt. Das Maßre-
gelungsverbot ist eine begrüßenswerte Kon-
kretisierung. Auch der Satz von der Lohn-
gleichheit von Mann und Frau für gleiche 
oder gleichwertige Arbeit ist in der Recht-
sprechung bereits anerkannt. Die gesetzliche 
Festschreibung dient aber der Rechtsklarheit 
und der Rechtssicherheit. Neu ist die Beweis-
lastregelung zugunsten des Arbeitnehmers.
Sämtliche Vorschriften dürfen zu Lasten der 
Arbeitnehmer durch Vertrag nicht abgeän-
dert werden und stellen infolgedessen eine 
Einschränkung der Vertragsfreiheit dar. Die 
Ausdehnung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes auf die Begründung des Arbeitsverhält-
nisses bedeutet eine notwendige Ergänzung 
der Rechtsprechung. Fragwürdig wird sie 
aber, wenn man feststellen muß, daß ein Ver-
stoß dagegen nur in seltenen Fällen Folgen 
für den Arbeitgeber haben wird. Wenn dies 
aber einmal doch der Fall sein sollte, werden 
sie kaum schwerwiegend sein.
Das Gesetz wird die Gleichbehandlung von 
Mann und Frau am Arbeitsplatz fördern, ganz 
sicher aber nicht „perfektionieren" können.



Diesem Schritt in die Richtung der Gleichbe-
handlung müßten weitere folgen. Denken 
könnte man dabei etwa an erweiterte Scha-
densersatzregelungen oder auch an affirmati- 
ve-action-Programme entsprechend den in 
den USA praktizierten. Modellversuche, wie 
sie heute bereits in einigen Fällen durchge-
führt werden, könnten für eine Weiterent-
wicklung der gesetzlichen Vorschriften hilf-
reich sein.
Darüber hinaus wäre zu überlegen, ob die 
Einrichtung einer Kontrollorganisation sinn-
voll ist, die die Gleichbehandlung von Frau-
en und Männern am Arbeitsplatz von sich 
aus überprüft. Sie könnte vor allem benach-
teiligten Arbeitnehmerinnen helfen, die sich 
scheuen, ihre Rechte selbst geltend zu ma-
chen, weil sie fürchten, daß ihnen dadurch 
zusätzliche Nachteile entstehen.
Denkbar wäre die Umwandlung des § 15 
Abs. 2 BetrVG, nach dem die Geschlechter ent-
sprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im 
Betriebsrat vertreten sein sollen, in eine Muß-

vorschrift. Dies würde in einem begrenzten 
Bereich die Einführung eines Quotensystems 
bedeuten.
Ein kombiniertes System von zeitlichen Zie-
len und Quoten erscheint sinnvoll, wenn man 
tendenziell den Anteil der Frauen in bestimm-
ten, bislang männerdominierten Berufsgruppen 
vergrößern will. In der Berufsausbildung kann 
die Orientierung z. B. an dem zahlenmäßigen 
Verhältnis von Jungen und Mädchen in einem 
Jahrgang erfolgen.
Wenn man die Gleichberechtigung in der Pra-
xis tatsächlich verwirklichen will, dann wird 
ein wie auch immer geartetes Quotensystem 
nur dann überflüssig sein, wenn sich der An-
teil der Frauen auch in Berufen mit Aufstiegs-
chancen und vor allem in gehobenen Positio-
nen nach und nach verstärkt. Ohne eine der-
artige Tendenz aber ist mit verstärkten For-
derungen nach Einführung eines Quotensy-
stems, das schließlich in politischen Gremien 
unter dem Stichwort „Proporz" seit langem 
ein gebräuchliches Prinzip ist, zu rechnen.



Winfried Steffani: Dreißig Jahre Deutscher Bundestag

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 32—33/79, S. 3—18

In der dreißigjährigen Geschichte des Deutschen Bundestages, der am 7. September 
1949 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentrat, können drei Phasen unterschie-
den werden, die durch bestimmte Grundmerkmale ausgezeichnet sind. Es handelt sich 
dabei um jeweils bestimmte Kombinationen von folgenden vier Systemen, in die der 
Bundestag einbezogen ist: das rechtliche Gewaltenteilungssystem, das parlamentarische 
Regierungssystem, das bundesstaatliche System und das Verfassungssystem mit dem 
Bundesverfassungsgericht als dem „Hüter der Verfassung". Die Stellung und Wirksam-
keit des Bundestages, insbesondere die Handlungsfähigkeit der in ihm tätigen und über 
ihn Einfluß ausübenden politischen Gruppierungen — Regierungsmehrheit und Opposi-
tion — werden entscheidend durch die je spezifischen Konstellationen dieser System-
kombinationen bestimmt.
Jede der drei genannten Systemkombinationen — für die die Bezeichnungen Kanzler-
demokratie (1949—1966), Große Koalition (1966—1969) und konträre Mehrheiten (1969 
bis 1979) gewählt wurden — bildet sowohl in verfassungsrechtlicher als auch verfas-
sungspolitischer Hinsicht zulässige Möglichkeiten innerhalb der Rahmenbedingungen, 
die das Grundgesetz vorsieht. Sie sind zugleich Ausdruck einer erheblichen Flexibilität 
des politischen Systems der Bundesrepublik. Der Deutsche Bundestag hat sich in seiner 
Entwicklung den Bedingungen der drei Phasen angepaßt. Das hatte bemerkenswerte 
Konsequenzen für die interne Organisation und die Arbeitsweise des Parlaments, 
seiner Ausschüsse und Fraktionen.
Innerhalb des Deutschen Bundestages sind in bedeutsamem Ausmaße Macht und Arbeit 
des Parlaments vom Plenum in die Ausschüsse verlagert worden. Die Folge war ein 
erheblicher Ausbau des Ausschußdienstes und eine Erweiterung der Ausschußkompe-
tenzen. Trotz dieser Ausdifferenzierung des Bundestages in ein komplexes Ausschuß-
system haben sich die Fraktionen als fähig erwiesen, im parlamentarischen Arbeits-
prozeß eine koordinierende Lenkungsfunktion auszuüben. Diese Fähigkeit spiegelt sich 
in der praktizierten Fraktionsdisziplin der Abgeordneten wieder. Der Bundestag kann 
somit als ein Parteien- bzw. Fraktionen-Parlament charakterisiert werden.

Hermann Meyn: Der Deutsche Presserat — überflüssig? Möglichkeiten und 
Grenzen seines Wirkens

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 32—33/79, S. 19—31

Der Deutsche Presserat, die 1956 gegründete Selbstkontrollinstitution der bundesdeutschen 
Presse, hat sich nach Ansicht des Autors, der diesem Gremium seit 1974 angehört, bewährt 
in der Abwehr staatlicher Eingriffsversuche in die Pressefreiheit. Der Rat ist nach Mei-
nung des Verfassers jedoch nicht zur Lösung medienpolitischer Probleme geeignet. Er 
sollte sich mehr als bisher darauf konzentrieren, daß der Pressekodex von den Presse-
organen in der Bundesrepublik beachtet wird. Um die Wirksamkeit dieser Institution zu 
erhöhen, wird vorgeschlagen, den Abdruck von Rügen per Gesetz zu erzwingen und den 
Deutschen Presserat zu regionalisieren.



Anke Martiny: Die Diskriminierung von Frauen in der Werbung

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 32—33/79, S. 32—41

An der Werbung scheiden sich in den westlichen Industrienationen die Geister. Die einen 
verteidigen sie als Grundrecht im Rahmen des Artikels 5 Grundgesetz, die anderen ver-
dammen sie als verlängerten Arm der Wirtschaft, an deren Absatzstrategien sie kein 
gutes Haar lassen. Werbung ist Kommunikation und Information; aber wie diese Be-
griffe ausgefüllt werden, fordert häufig scharfe Diskussionen heraus.
Von manchen Gruppen in der Gesellschaft wird die Darstellung von Frauen in der 
Werbung besonders kritisch bemerkt. Sie muß sich messen lassen an drei Grundgesetz-
artikeln: Artikel 1, Artikel 5 Abs. 2 und Artikel 3. Die die Werbung betreffenden Ge-
setze stellen eindeutige Zusammenhänge zu diesen drei Grundgesetzartikeln nicht aus-
drücklich her, und auch die Rechtsprechung ist in dieser Hinsicht noch nicht sehr weit 
entwickelt; um so mehr lohnt es sich, der Frage nachzugehen, ob die werbliche Dar-
stellung von Frauen den Ansprüchen der Verfassung gerecht wird.
Darstellungen von Frauen in der Werbung sind nicht nur aus dem Blickwinkel der Ver-
letzung der Menschenwürde kritisch zu sehen, sondern auch unter dem Gleichberechti-
gungsgesichtspunkt. Der Gesetzgeber ist auf vielfältige Weise bemüht, und maßgebende 
gesellschaftliche Gruppierungen unterstützen ihn dabei, die Benachteiligungen von 
Frauen und Mädchen in der Gesellschaft zu beseitigen. Zur Stabilisierung von Rollen-
bildern, die der faktischen gesellschaftlichen Gleichberechtigung von Frauen entgegen-
stehen, trägt jedoch immer wieder die Werbung bei.
Unveränderliche und allgemeingültige Kriterien dafür festzulegen, wann in der Werbung 
Geschlechterdiskriminierung waltet und wann nicht, ist schwierig. Kosmetikwerbung, 
Lebensmittel- und Zigarettenwerbung, für die bestimmte einschränkende gesetzliche 
Bestimmungen formuliert wurden, zeigen außerdem, daß an den Randzonen gesetz-
licher Bestimmungen die unerfreulichen Werbetexte sich nur um so üppiger ausbreiten. 
Deshalb wäre einer nichtgesetzlichen Regelung der Vorrang einzuräumen. Die Werbe-
wirtschaft sollte selbst — unter Beteiligung anderer Kräfte der Gesellschaft — Ver-
haltensregeln entwickeln und diese auch kontrollieren, um die Diskriminierung von 
Frauen in der Werbung zu verhindern. Eine aktive Mitgestaltung durch jene beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit neugeschaffene Stelle, die die 
Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft zum Ziel hat, wäre dabei wünschens-
wert. Im Zusammenhang mit den anzustrebenden Verhaltensregeln der Werbe Wirtschaft 
sollte auch eine Beschwerdestelle geschaffen werden.

Rolf Seeland: Gleichberechtigung am Arbeitsplatz

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 32—33/79, S. 43—53

Unter dem Stichwort „Antidiskriminierungsgesetz" wird in der Öffentlichkeit verstärkt 
die Frage nach den geeigneten Mitteln zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberech-
tigung der Frauen, vor allem im Arbeitsleben, gestellt.
Die sich hieraus ergebende Diskussion ist durch eine Richtlinie der Europäischen Ge-
meinschaften intensiviert worden. Die Richtlinie verpflichtete die Mitglieder der EG, 
also auch die Bundesrepublik, bis zum 14. August 1978 durch gesetzgeberische Maßnah-
men die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Arbeitsleben zu verwirklichen. 
Erst nach Ablauf dieser Frist hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
einen Referentenentwurf für ein entsprechendes Gesetz vorgestellt. Die EG-Kommission 
hat die Bundesrepublik wegen dieser Verspätung gerügt.
Das geplante Gesetz wird den geltenden Grundsatz der Gleichbehandlung verdeutlichen 
und erweitern. Die neue Regelung soll aber vor allem der tatsächlichen Benachteiligung 
der Frauen im Arbeitsleben entgegenwirken. Ob dies gelingen wird, bleibt indes zweifel-
haft, da das geplante Gesetz in wesentlichen Bereichen relativ leicht umgangen werden 
kann: So sind die Sanktionen gegen einen Verstoß kaum schwerwiegend; Maßnahmen, 
die den beruflichen Aufstieg der Frauen erleichtern und damit auch ein adäquateres 
zahlenmäßiges Verhältnis von Männern und Frauen auf allen Ebenen des Arbeitslebens 
herstellen könnten, sind nicht vorgesehen.


